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Dieses Reglement wurde von der Sportkommission
bearbeitet. Beschlossen wurde es vom ÖPBV-Präsi-
dium und es tritt mit 1. August 2010 in Kraft.

• Änderungen bzw. Ergänzungen gegenüber der
vorigen Saison sind zur besseren Orientierung in
der Farbe ROT gedruckt.
Danach (während der Saison) erfolgende Änderun-
gen bzw. Ergänzungen werden durch schriftliche
und fortlaufend nummerierte Erlässe bekannt ge-
geben. Diese Erlässe werden dann jeweils am Sai-
sonende in dieses Sportreglement eingearbeitet.

• Anmerkungen, die Passagen und Formulierungen
näher bzw. besser verständlich machen sollen, sind
in Kursivschrift geschrieben.

• Aus Gründen der Einfachheit wurden nur maskuli-
ne Pronomina verwendet; die Regelungen bezie-
hen sich aber auf Spielerinnen, Spieler und Teams.

• Geldbeträge sind in Euro angegeben.

Dieses Reglement ist im Internet www.oepbv.at
(Download) zu finden.

Verwendete Abkürzungen:
BSO Bundessportorganisation
WPA World Poolbilliard Association
EPBF European Pocket Billiard Federation
ÖBU Österreichische Billard Union
ÖPBV Österreichischer Pool Billard Verband
LV Landesverband des ÖPBV
SPK Sportkommission des ÖPBV
WKL Wettkampfleitung(-leiter)
MF Mannschaftsführer
BL Bundesliga (1. und 2. Division)
SG Spielgemeinschaft
ÖRL Österreichische Rangliste
ÖM Österreichische (Staats-)Meisterschaften
Ö-Cup Österreichischer Mannschaftscup
EM Europameisterschaften
ET Eurotour(-turnier)
WM Weltmeisterschaften
DC Double-Cup Modus
RR Round-Robin Modus
MBR Magic Ball Rack



Österreichischer Pool-Billard Verband – Sportreglement 3

KAPITEL 1
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1. Anwendungs- und Geltungsbereich .........  6
1) Grundsätzliches
2) Überregionale (nationale) Wettkämpfe
3) Regionale (LV-) Wettkämpfe
4) Die Saison

2. Die Sportkommission ..............................  6
1) Aufgaben
2) Mitglieder der Spoko
3) Meetings

3. Vorgaben bei der Erstellung
des Terminkalenders ..............................  6

4. Verantwortung ........................................  7
1) Haftung
2) Unkenntnis
3) Interpretation
4) Meldepflicht

5. Regeln für den Spieler ............................  7
1) Definition
2) Amateur
3) Preis- und Sponsorgelder
4) Werbung
5) Alterslimits
6) Vereinszugehörigkeit
7) Vereinswechsel

7.1) Vereinswechsel in der Übertrittszeit
7.2) Vereinswechsel nach der Übertrittszeit
8) Leihvertrag
9) Spielberechtigung als Vereinsloser

Tabelle: „Vereinswechsel und Leihvertrag“
10) Ersatz der Ausbildungskosten
11) Spielerlizenz
12) Meldung/Genehmigung von Spielverkehr
13) Bekleidung

13.1) Grundsätzliches
13.2) Dresscode „A“
13.3) Dresscode „B“
13.4) Dresscode „TV“
13.5) Dresscode „C“
13.6) Dressode „Locker“

14) Verhalten
15) Handyverbot
16) Die Datenbank „ÖPBV Online-Manager“

6. Regeln für den Schiedsrichter
und den Oberschiedsrichter ..................  11

7. Regeln für den Wettkampfleiter ............  11
1) Einsatz
2) Bekleidung, Verhalten
3) Ausbildung, Prüfung
4) Aufgaben

8. Regeln für Mannschaften ......................  12
1) Namen
2) Spielberechtigung
3) Meldung/Genehmigung von Spielverkehr

Inhaltsverzeichnis

9. Regeln für Vereine ................................  12
1) Anmeldung
2) Rechte, Pflichten
3) Die Datenbank „ÖPBV Online-Manager“
4) Bekleidung, Werbung

10.Regeln für die Landesverbände .............  13
1) Grundsätzliches
2) Die Datenbank „ÖPBV Online-Manager”
3) Lizenzen
4) Landessportreglement
5) Nominierungen
6) Mannschaftsmeisterschaft
7) Mannschafts-Cup
8) Einzelmeisterschaften
9) LV-Turniere mit RL-Wertung
10) Jugendturniere
11)Reihung bei Round-Robin-Modus
12)Kontrolle der BL-Matches

KAPITEL 2
WETTKÄMPFE

1. Einheitliche Regelungen
für alle RL-Bewerbe des ÖPBV ..............  15

2. Genehmigung .......................................  15
1) Genehmigung durch den ÖPBV
2) Genehmigung durch den LV
3) Ausnahmen

3. Regeln für den Veranstalter ................... 15
1) Genehmigungsansuchen
2) Turniergenehmigung
3) Termine, Spielzeiten
4) Wettkampfleitung
5) Wettkampfordnung
6) Kontrollorgane
7) Wettkampfbereich, Wettkampfstätte
8) Spielmaterial, Raumtemperatur
9) Wettkampfprotokolle
10)Werbung
11)Eintrittsregelung
12)Ausrichtungsvereinbarungen
13)Terminkalender

4. Allgemeine Wettkampfordnung ............  17
1) Pünktlichkeit
2) Höhere Gewalt
3) Grußpflicht

5. Bundesliga ............................................  17
1) Wettkampfleiter
2) BL-Lizenz
3) Ausländerregelung
4) Teilnehmer
5) Spielorte
6) Ligen und deren Einteilung
7) Spieltermine
8) Änderung eines Spieltermines
9) Meisterschaftsmodus
10)Mannschaftsstärke



Österreichischer Pool-Billard Verband – Sportreglement 4

11)Stammspieler, Spielberechtigung
12)Nichtantreten zu einem Match
13)Disqualifikation
14)Schiedsrichter
15)Zeitablauf, Begrüßung, Spielbeginn
16)Matchmodus
17)Ausspielziele
18)Proteste
19)Tabellenreihung, Punktevergabe
20)Auf- und Abstiegsregelung
21)Relegationsturnier zur BL 2
22)Startplatzvergabe bei reduzierter Teilnehmerzahl
23)Spielgemeinschaften
24)Sonderregelungen
25)Ehrenpreise

6. Österreichische Meisterschaften
und Staatsmeisterschaften ...................  21

1) Für alle Kategorien geltende Regelungen
2) Damen und Herren
3) Senioren
4) Knirpse, Schüler, Junioren, Mädchen

7. Österreichischer Mannschaftscup .........  23
1) Ausländerregelung
2) Startplätze, Kontingentierung
3) Austragungsmodus
4) Akkreditierung und Auslosung
5) Matchmodus
6) Nennungen, Startliste, Warteliste
7) Abmeldung, Nichtantreten
8) Ehrenpreise
9) Zeitplan

8. Jugend-Bundesländercup ......................  23

9.1 GP - Allgemeine Klasse ........................  23
1) Termine, Spielregeln
2) Voraussetzungen in den Spiellokalen
3) Vorgaben/Aufgaben für den Ausrichter
4) Aufgaben des ÖPBV
5) Teilnahmeberechtigung
6) Startplätze und deren Vergabe
7) Turniermodus, setzen/losen, Zeitplan
8) Ausspielziele
9) Anwesenheitspflicht
10)Preisgelddotation
11)Nenngeld
12)Nennungen, Nennungsliste, Startliste, Warteliste
13)Abmeldung, Nenngeldzahlung, Strafe
14)Sonstiges

9.2 Senioren-GP .........................................  25
1) Termine, Vergabe, Spielregeln
2) Teilnahmeberechtigung
3) Preisgeld
4) Nenngeld
5) Nennungen: Form und Frist
6) Abmeldung, Nenngeldzahlung, Strafe
7) Startplätze, Auslosung
8) Modus, Ausspielziel
8) Aufgaben des ÖPBV
9) Aufgaben des Ausrichters
10)Sonstiges

9.3 Damen-GP ............................................  26
1) Termine, Vergabe, Spielregeln
2) Teilnahmeberechtigung
3) Preisgeld
4) Nenngeld
5) Nennungen: Form und Frist
6) Abmeldung, Nenngeldzahlung, Strafe
7) Startplätze, Auslosung
8) Modus, Ausspielziel
9) Aufgaben des ÖPBV
10)Aufgaben des Ausrichters
11)Sonstiges

9.4 Jugend-GP ...........................................  27
1) Termine, Vergabe, Spielregeln
2) Teilnahmeberechtigung
3) Preise
4) Nennungen
5) Abmeldung, Nenngeldzahlung, Strafe
6) Austragungsmodus, Ausspielziel
7) Aufgaben des ÖPBV
8) Aufgaben des Ausrichters
9) Sonstiges

10. Eurotour-Turniere ................................  27

11. Sonstige Turniere .................................  27



Österreichischer Pool-Billard Verband – Sportreglement 5

KAPITEL 3
DIE ÖSTERREICHISCHE RANGLISTE

1) Grundsätzliches .......................................  28
2) Wertungszeiträume, Sommerpause
3) Wertungsregeln
4) Teilnahmebegrenzungen
5) Auszuwertende Kategorien
6) Eingabe der Ergebnisse im Online-Manager
7) Einsprüche
8) Punktetabellen und Sonderregelungen .....29/30

KAPITEL 4
SONSTIGE REGULARIEN

1. Nationalkader, Nominierung EM/WM ....  31

2. Trainerwesen ........................................  31
1) Ausbildungsstufen
2) Beschreibung, Erläuterung
3) Ausbildungskurse
4) Zulassungs-/Aufnahmebedingungen
5) Eignungskriterien
6) Kursdauer
7) Ausbildungsziel
8) Kurs-/Ausbildungskosten
9) Lehrunterlagen
10)Beurkundung, Status
11)Berechtigungsumfang
12)Rechte
13)Pflichten
14)Gültigskeitsdauer
15)Entgelt, Honorar

3. Normenkatalog .....................................  33
1) Der Tisch
2) Die Bälle
3) Die Beleuchtung
4) Die Hilfsbrücke
5) Das Queue
6) Die Freiräume

4. Begriffe, sonstige Regelungen ..............  34
1) Zeitlimit (Time-Limit)
2) Time-Out
3) Regelung „WC-Gang“
4) Kitchen-Rule
5) Magic-Ball-Rack

KAPITEL 5
GEBÜHREN- UND

RECHTSMITTELORDNUNGEN

1. Gebühren, Spesen, Förderungen ...........  36
1) Lizenz für eine Saison
2) Nenngelder
3) Abgaben für Open-Turniere
4) Honorare
5) Rechtsmittelgebühren

2. Disziplinar- und Rechtsmittelordnung ...  36
1) Zuständigkeit, Geltungsbereich
2) Grundsätzliches
3) Nichtbezahlung von Geldstrafen
4) Wiederholte Vergehen
5) Disziplinarverfahren, Rechtsmittel
6) Aufhebung einer Entscheidung
7) Gnadengesuch
8) Passive Täterschaft

3. Strafenkatalog ......................................  36



Österreichischer Pool-Billard Verband – Sportreglement 6

Kapitel 1 – Allgemeine Bestimmungen

1. Anwendungs- und Geltungsbe-
reich

1) Grundsätzliches
a) Dieses Reglement regelt alle nationalen Wettkämp-

fe. Also solche, die nicht in den Zuständigkeitsbe-
reich eines Landesverbandes sondern in die des
ÖPBV fallen.

b) Für regionale Wettkämpfe (zuständig ist der be-
treffende LV) stellt es Rahmenbedingungen auf, die
in den LV-Reglements zu berücksichtigen sind.

2) Überregionale (nationale) Wettkämpfe
im Sinne dieses Reglements sind dies:
a) Bundesliga 1 und Bundesliga 2
b) Österreichische Staatsmeisterschaften
c) Österreichische Meisterschaften
d) Österreichischer Mannschaftscup
e) Grand Prix-Turniere
f) Genehmigte nationale und internationale Turniere

3) Regionale (LV) Wettkämpfe
a) Landes-Mannschaftsmeisterschaft
b) Landes-Einzelmeisterschaften
c) Landes-Mannschaftscup
d) B- und C-Turniere
e) Genehmigte regionale Turniere

4) Die Saison
Beginn 1. Juli.
Ende 30. Juni des nächsten Kalenderjahres.

2. Die Sportkommission

Sie ist ein Arbeitsausschuss, der im Auftrag des Prä-
sidiums tätig ist.

1) Aufgaben
a) Alle beim ÖPBV eingebrachten Anträge, die rein

oder primär sportliche Dinge betreffen, zu beur-
teilen und/oder zu bearbeiten.

b) Alle für die Verbesserung des Sportbetriebes not-
wendigen Änderungen/Ergänzungen im Sport-
reglement zu formulieren und hier einzuarbeiten.

c) Beschlüsse als Anträge dem Präsidium zur
Beschlussfassung vorzulegen.

2) Mitglieder der Spoko
a) Der Sportdirektor als Vorsitzender sowie der Sport-

wart, weiters ÖPBV-Referenten und eine nicht be-
grenzte Zahl an Fachleuten, die das Präsidium  no-
miniert.

3) Meetings
a) Zum Zwecke der Vorbereitung der jeweils näch-

sten Saison muss es im Winter/Frühjahr ein Mee-
ting geben.

b) Für längerfristig geplante Projekte, Neuerungen,

Änderungen usw. sollte es weitere Meetings ge-
ben. Dafür können auch „vorbereitend tätige“ Ar-
beitskreise gebildet werden.

3. Vorgaben bei der Erstellung
des Terminkalenders

Diese Vorgaben sind absolut verbindlich. Wer-
den RL-Bewerbe an nicht diesen Vorgaben ent-
sprechenden Terminen ausgetragen, so werden
sie nicht für die RL gewertet !

ÖM für Damen und Herren:
Um den 26. Oktober.
• Wenn dieser ein Mittwoch, Donnerstag oder Freitag

ist, inklusive folgendem Wochenende.
• Wenn dieser ein Monatag oder Dienstag ist, inklu-

sive vorherigem Wochenende.
Hier dürfen keine internationalen Bewerbe in Öster-
reich stattfinden und keine nationalen RL-Bewerbe
(ausgenommen C-Turniere und Jugend-Turniere).

Ö-Cup:
Der Ö-Cup sollte nach Möglichkeit der letzte bzw.
abschliessende nationale RL-Bewerb der Saison
sein.
Zu diesem Termin dürfen in Österreich keine interna-
tionalen oder nationalen Bewerbe, die für die ÖRL ge-
wertet werden, stattfinden.

Lehrgänge der Nationalkader:
Hier dürfen keine nationalen oder internationalen Be-
werbe in Österreich stattfinden und keine nationalen
RL-Bewerbe, bei denen Spieler teilnahmeberechtigt
sind, die an diesen Lehrgängen teilnehmen können.

Open Turniere:
Einen “Terminschutz” (d.h. gleichzeitig kein RL-Bewerb
in Österreich) gibt es normalerweise nicht. In sehr
gut begründeten Ausnahmefällen, z.B. wenn beson-
ders positive Voraussetzungen wie hohes Preisgeld,
besondere Organisation, attraktives Umfeld u.ä. ge-
geben sind, kann ein Terminschutz beantragt werden.
Die Entscheidung trifft, nach Prüfung jedes einzelnen
Falles, das Präsidium.

C- und LV-Jugendturniere können an allen freien Ter-
minen stattfinden (auch ÖM).

Jugend-Einzelmeisterschaften in den LV sind im Mo-
nat der Allg.Klasse zu spielen.

BL2-Relegationsturnier:
Wird im Mai/Juni ausgetragen; es darf zu diesem Ter-
min kein nationalen RL-Turnier stattfinden.

GPs für Senioren, Damen und Jugend an den vom
ÖPBV festgelegten Terminen.

LV-Cups:
Vom ÖPBV wird ein Termin zwischen Feber/April fest-
gelegt, an dem der Bewerb in den LV zu spielen ist.
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Vorgaben für die RL-Wertungszeiträume:
September:
• GP1
• B am GP-Wochenende.
Oktober:
• ÖM Damen und Herren
• B freie Terminwahl im Oktober.
November:
• GP2
• B am GP-Wochenende.
Dezember:
• LEM (Disziplin nach Wahl des LV) am vom ÖPBV

vorgegeben Termin.
Jänner:
• GP3
• B  am GP-Wochenende.
Februar:
• LEM (Disziplin nach Wahl des LV) mit freier

Terminwahl in diesem Monat.
März:
• GP4
• B  am GP-Wochenende.
April:
• LEM (Disziplin nach Wahl des LV) am vom ÖPBV

vorgegeben Termin.
Mai:
• GP5
• B am GP-Wochenende.
Juni, Juli und August:
• LEM (Disziplin nach Wahl des LV) mit freier Termin-

wahl im Juni (die Austragung im Mai ist mög-
lich, die Wertung erfolgt immer im Juni).

• B mit freier Terminwahl im August.

4. Verantwortung

1) Haftung
a) Jeder LV haftet gegenüber dem ÖPBV für die Fol-

gen der Handlungen bzw. Unterlassungen seiner
Mitgliedsvereine.
Ebenso haftet jeder Verein gegenüber seinem LV
für die Folgen der Handlungen bzw. Unterlassun-
gen seiner Vereinsmitglieder.

b) Der ÖPBV versendet Informationen, Mitteilungen,
Strafbescheide usw. an die LV und Vereine an die
im Online-Manager angegebenen Personen, Zu-
stellungsbevollmächtigten sowie deren Adressen.
Sollten diese nicht dem aktuellen Stand entspre-
chen, haftet für alle aus einer allfälligen Nichtzu-
stellung entstehenden Probleme der für die War-
tung/Aktualisierung zuständige LV bzw. Verein.

2) Unkenntnis
Die Unkenntnis von Ordnungen, Reglements und Re-
geln ist kein Entschuldigungsgrund.

3) Interpretation
a) Regelungen, die in diesem Reglement nicht ent-

halten sind (kein Reglement kann vollständig sein),
werden möglichst sinnvoll an diesem Reglement
orientiert behandelt.

Das bedeutet, man überlegt wie dieser Vorfall im
Reglement berücksichtigt worden wäre, wenn er
bei der Erstellung dieses Reglements schon be-
kannt gewesen wäre.

b) Die Interpretation dieses Reglements obliegt in fol-
gender Reihenfolge dem ...
aa) Präsidium (Präsidenten)
bb) Sportdirektor
cc) zuständigen Referenten
dd) amtierenden Wettkampfleiter
ee) amtierenden Oberschiedsrichter
ff) amtierenden Schiedsrichter

4) Meldepflicht
a) Es besteht die Verpflichtung darauf zu achten, dass

das Reglement eingehalten und Zuwiderhandlun-
gen angezeigt werden (Eintragung in das Match-
bzw. Spielprotokoll u.ä.).

b) Dafür zuständig ist bei Einzelbewerben die jeweili-
ge Wettkampf- bzw. Turnierleitung.
Bei Ligaspielen sind die Mannschaftsführer beider
Teams dafür verantwortlich bzw. zuständig.

5. Regeln für den Spieler

1) Definition
Spieler im Sinne dieses Reglements sind alle natürli-
chen Personen, die mittelbare Mitglieder des ÖPBV
sind und/oder bei einem unter seine Kontrolle fallen-
den Wettkampf spielberechtigt sind.

2) Amateur
a) Amateur im Sinne dieses Reglement ist derjenige,

der den Billardsport unter folgenden Bedingungen
ausübt:

b) Ohne Kenntnis des ÖPBV darf er keine materiellen
oder finanziellen Zuwendungen für die Vorberei-
tung auf Wettkämpfe oder die Teilnahme an sol-
chen, annehmen.

c) Er darf an keinen Wettkämpfen teilnehmen, bei de-
nen öffentliche Wetten abgeschlossen werden kön-
nen.

d) Er darf nicht seine Person, seinen Namen, sein Bild
oder seine sportlichen Erfolge zur Werbung benüt-
zen oder benützen lassen. Es sei denn, der ÖPBV
oder sein Verein hat (mit Zustimmung des ÖPBV)
hiefür einen Sponsorvertrag abgeschlossen.

e) Er hat den Billardsport im Sinne des Fairplay aus-
zuüben und darf dessen Ideale weder durch Do-
ping, noch durch List oder Gewalt verraten.

f) Ansonsten gelten für den Begriff des Amateurs die
Bestimmungen der übergeordneten Sportverbän-
de (BSO, ÖOC) und des Internationalen Olympi-
schen Komitees (IOC). Im Zweifelsfall entscheidet
das ÖPBV-Präsidium.

3) Preis und Sponsorgelder
a) Zur Wahrung des Amateurstatus hat der Spieler

alle Einnahmen im Zusammenhang mit dem
Billardsport nur für die Ausübung seines Sportes
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zu verwenden. Dazu zählen insbesondere Kosten
für Fahrt, Nächtigungen und Verpflegung im Rah-
men von Wettkämpfen und einschlägigen Kursen,
sowie für Sportgeräte und Sportbekleidung.

b) Über die von einem Spieler eingenommenen Preis-
gelder und Sponsorbeiträge hat dieser Aufzeich-
nungen zu führen, aus denen hervorgeht, dass er
sie für die oben genannten Zwecke verwendet hat.
Diese Aufzeichnungen müssen 7 Jahre aufbewahrt
und dem ÖPBV auf Verlangen vorgelegt werden.

4) Werbung
a) Grundsätzlich muss jede Form von Werbung vom

ÖPBV genehmigt werden.
b) Die Kleidung eines Spielers darf Reklame aufwei-

sen, sofern diese die Identifikation der Vereins-
zugehörigkeit nicht erschwert. Sie darf ästhetisch
nicht anstößig sein und in ihrer Aussage und/oder
Inhalt weder für Alkohol, Nikotin und politische oder
relegiöse Gruppen werben.

c) Bei offiziellen Wettkämpfen (z.B. WM, EM, Ö-Cup,
ÖM, Worldtour, Eurotour etc.) kann jeder Teilneh-
mer verpflichtet sein/werden Werbelogos, Werbe-
aufschriften von Verbandssponsoren zu tragen. Bei
Abschlüssen von persönlichen Sponsorverträgen ist
darauf Rücksicht zu nehmen.

5) Alterslimits
a) Für die gesamte Spielsaison gilt:

Altersklasse Jahrgänge
KNIRPSE ........................... 1997 und jünger
SCHÜLER .......................... 1995 und 1996
JUNIOREN ........................ 1993 und 1994
MÄDCHEN ......................... 1993 und jünger
SENIOREN 2009-10 ........... 1965 und älter

2010-11 .......... 1965 und älter
2011-12 ........... 1966 und älter
2012/2013........ 1966 und älter
2013-14 ........... 1967 und älter
2014-15 ........... 1967 und älter

b) Das Seniorenalter wird schrittweise auf 50 Jahre
erhöht und zwar in der Form, dass alle 2 Jahre das
Mindestalter um 1 Jahr hinaufgesetzt wird.

6) Vereinszugehörigkeit
a) Ein Spieler kann zu jedem Zeitpunkt immer nur

für einen ÖPBV-Verein spielberechtigt sein (Aus-
nahme Leihvertrag für Mannschaftsbewerbe). Der
Verein, für den der Spieler spielberechtigt ist, wird
auf  der Lizenz eingetragen.

b) Der Wechsel eines Spielers zu einem anderen Ver-
ein ist nur in der Übertrittszeit möglich.

7) Vereinswechsel
a) In einer Saison kann nur 1 Vereinswechsel vorge-

nommen werden - mit der Ausnahme siehe bei
“Vereinswechsel nach der Übertrittszeit”.

b) Meldet sich ein Spieler ordnungsgemäß bei seinem
Verein ab, dann ist der Verein verpflichtet binnen
14 Tagen dem Landesverband die Freigabeer-
klärung (positiv oder abgelehnt) zu übermitteln.
Anm.: Erklärend dazu dient das Diagramm „Ta-

bellarische Übersicht betreffend Vereinswechsel
und Leihverträge“.

7.1) Vereinswechsel in der Übertrittszeit
a) Ein Vereinswechsel kann nur in der Übertrittszeit

erfolgen und es müssen dabei alle geforderten Be-
dingungen/Voraussetzungen erbracht werden.

b) Die Spielberechtigung für den neuen Verein ist mit
Beginn der neuen Saison gegeben.

c) Es ist wie folgt vorzugehen:
aa) Abmeldung vom alten Verein nach dessen Sat-

zungen bzw. in Übereinkunft mit dessen Vor-
stand.

bb) Ein Anmeldeschein für den neuen Verein ist
vollständig auszufüllen und dem alten Verein
zu übermitteln bzw. kann er auch dem LV über-
mittelt werden, wenn es z.B. Probleme mit der
Übergabe an den Verein gibt.

cc) Werden vom alten Verein keine Forderungen
gestellt, so ist von diesem die Freigabe binnen
14 Tagen zu erteilen und der Anmeldeschein
plus Freigabeerklärung ist dem LV zu übermit-
teln.

dd) Knüpft der alte Verein die Freigabe an die Be-
dingung, dass noch offene Verbindlichkeiten
und/oder Ausbildungskostenersatz zu bezah-
len sind, dann hat er die Forderung aufzulisten
sowie die Belege und sonstige, für die Prüfung
der Rechtsmäßigkeit notwendigen Unterlagen,
binnen 14 Tagen dem LV vorzulegen. Bis dahin
nicht beigebrachte Unterlagen werden nicht
mehr berücksichtigt.

dd) Nicht zu den Verbindlichkeiten gegenüber dem
Verein zählt, wenn das Mitglied Schulden ge-
genüber dem Lokalbetreiber/Pächter oder pri-
vat bei einem Funktionär hat.

d) Werden die Verbindlichkeiten beglichen, so ist die
Freigabe umgehend zu erteilen.

e) Begehrt der neue Verein die Überprüfung der For-
derungen und erklärt gleichzeitig den durch die
nachfolgende LV-Entscheidung festgestellten Be-
trag anzuerkennen, so ist die Freigabe umgehend
zu erteilen.

f) Begehrt der neue Verein die Überprüfung der For-
derungen und erklärt erst nach der LV-Entschei-
dung zu entscheiden ob er bezahlt oder nicht, so
ist die Freigabe erst zu diesem späteren Zeitpunkt
möglich.

g) Verweigert der alte Verein die Freigabe ohne oder
mit nicht dem Reglement entsprechender Begrün-
dung bzw. erteilt diese nicht fristgerecht, so wird
die Freigabe automatisch erteilt.
Anmerkung: Der LV bzw. der ÖPBV vermerken dies
am Anmeldeschein und vollziehen dann den
Vereinswechsel.

7.2) Vereinswechsel nach der Übertrittszeit
a) Jederzeit zu einem Vereinswechsel berechtigt sind

alle Spieler, auf die eine der 4 nachfolgend aufge-
listeten Bedingungen zutrifft.
Es sind dabei immer dieselben Bedingungen und/
oder Voraussetzungen zu erbringen, wie bei einem



Österreichischer Pool-Billard Verband – Sportreglement 9

Vereinswechsel innerhalb der Übertrittszeit.
b) Für die unter aa bis cc angeführten Fälle gilt, dass

der Spieler für den neuen Verein in Mannschafts-
bewerben nur dann spielberechtigt ist, wenn er in
dieser Saison vom alten Verein noch in keinem
Mannschaftsbewerb eingesetzt worden ist.
aa) Präsenzdiener und Studenten, die vorüberge-

hend mehr als 50 km vom bisherigen Wohn-
sitz entfernt leben und der neue Verein für sie
günstiger/näher liegt.

bb)Spieler, die ihren ordentlichen Wohnsitz gemäß
§ 22 Abs. 2 des Meldegesetzes verlegen und
der neue Verein für sie günstiger/näher liegt.

cc) Spieler, die sich innerhalb der Übertrittszeit
nicht entschieden haben, zu welchem Verein
sie wechseln wollen und die positive Freigabe-
erklärung bis 31. Juli (Poststempel/Eingangs-
bestätigung) beim LV hinterlegt haben.

dd)Spieler, die in der Vorsaison keine Lizenz ge-
löst hatten. Sie müssen sich von ihrem Verein
ordnungsgemäß abgemeldet und eine schrift-
liche Bestätigung vom Verein vorweisen, dass
dieser keine Forderungen an sie stellt bzw. die-
se bezahlt wurden.

8) Leihvertrag für Mannschaftsbewerbe
a) Mit einem Leihvertrag wird die Spielberechtigung

(nur!) für Mannschaftsbewerbe für einen anderen
Verein erteilt.

b) Ein Leihvertrag kann nur bis zum 31.12. der lau-
fenden Saison abgeschlossen werden und nur,
wenn der betreffende Spieler in der laufenden Sai-
son für seinen Stammverein noch in keinem
Mannschaftsbewerb eingesetzt wurde.

c) Ein Leihvertrag ist immer nur bis zum Saisonende
gültig (Anm.: am nächstfolgenden 30.6. erlischt
er automatisch).

d) Ein Leihvertrag setzt die Zustimmung des Stamm-
vereines voraus, die auch ohne Angabe von Grün-
den verweigert werden kann.

e) Eine Aufhebung eines Leihvertrages ist nur mög-
lich, wenn so außergewöhnliche Gründe vorliegen,
dass das ÖPBV-Präsidium einen diesbezüglichen
Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung zustimmt.
Anm.: Dies ist aber nur möglich, so lange der Spie-
ler vom ausleihenden Verein noch nicht eingesetzt
wurde.

9) Spielberechtigung als Vereinsloser
a) Wird die Mitgliedschaft eines Spielers bei seinem

Verein während der Spielsaison aufgelöst, so hat
er unter folgenden Voraussetzungen trotzdem die
Möglichkeit bis Saisonende als „Vereinsloser” an
Einzelbewerben teilzunehmen:

Übersicht betreffend der Regelungen für Vereinswechsel und Leihverträge

1 A
Vereinswechsel
zwischen Verei-

nen desselben LV

1. - 31. Juli

Bis zum
nächsten

Vereinswechsel

Anmeldeschein
für den neuen

Verein und
Freigabeerklärung
von dem Verein,

bei dem der
Spieler zuletzt

spielberechtigt war

Durch den neuen
Verein beim LV

Durch den LV

der neuen Saison

Vermerk der
neuen Vereins-

zugehörigkeit im
Billard-Manager

Möglich im
Zeitraum
von - bis

Gültig

Beizubringende
Unterlagen

Einzubringen

Ausstellung
der Lizenz

Spielberechtigt
ab

Der LV
erledigt

1 B
Vereinswechsel
zwischen Verei-
nen verschiede-

ner LV

1. - 31. Juli

Bis zum
nächsten

Vereinswechsel

Anmeldeschein
für den neuen

Verein und
Freigabeerklärung
von dem Verein,

bei dem der
Spieler zuletzt

spielberechtigt war

Durch den neuen
Verein beim ÖPBV

Durch den LV des
neuen Vereines

der neuen Saison

Der ÖPBV ändert
die Lizenzdaten

2 A
Vereinswechsel
nach dem 31.7.
bei Freigabe in

der Übertrittszeit

Gesamte Saison

Bis zum
nächsten

Vereinswechsel

Anmeldeschein
für den neuen

Verein und
Freigabeerklärung
von dem Verein,

bei dem der
Spieler zuletzt

spielberechtigt war

Wie bei 1 A
und 1 B

Durch den LV des
neuen Vereines

Ausstellung der
neuen Lizenz

Wie bei 1 A
und 1 B

2 B
Vereinswechsel
nach dem 31.7.
Präsenzdiener,

Wohnsitzwechsel

Gesamte Saison

Bis zum
nächsten

Vereinswechsel

Anmeldeschein
für den neuen

Verein und
Freigabeerklärung
von dem Verein,

bei dem der
Spieler zuletzt

spielberechtigt war

Wie bei 1 A
und 1 B

Durch den LV des
neuen Vereines

Ausstellung der
neuen Lizenz

Wie bei 1 A
und 1 B

3 A
Mannschafts-

leihvertrag
zwischen
Vereinen

desselben LV

Bis 31.12 und nur,
wenn für den alten
Verein noch kein
Einsatz erfolgte

Bis zum
Saisonende

Ordnungsgemäß
und vollständig

ausgefüllter Leih-
vertrag

Beim LV durch den
ausleihenden Ver-

ein

Durch den LV des
neuen Vereines

Ausstellung der
Leihvertrag-Lizenz

Ausstellung der
Leihvertrag-Lizenz

3 B
Mannschafts-

leihvertrag
zwischen
Vereinen

verschiedener LV

Bis 31.12 und nur,
wenn für den alten
Verein noch kein
Einsatz erfolgte

Bis zum
Saisonende

Ordnungsgemäß
und vollständig

ausgefüllter Leih-
vertrag

Beim ÖPBV durch
den ausleihenden

Verein

Durch den LV des
Stammvereines

Ausstellung der
Leihvertrag-Lizenz

Ausstellung der
Leihvertrag-Lizenz
durch den LV des
Stammvereines
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b) Er meldet dem LV schriftlich, dass er nicht mehr
Mitglied seines Vereines ist und legt die Freigabe-
erklärung vor.
Er hinterlegt beim LV eine Kaution deren Höhe in
dessen Ermessen liegt.
Anm.: Ab diesem Zeitpunkt haftet der LV für die-
sen Spieler.

c) Will ein solcher Spieler in der nächsten Saison eine
Lizenz lösen, so muss er sich in der Übertrittszeit
einem Verein anschließen.

10) Ersatz der Ausbildungskosten
a) Will ein Spieler den Verein wechseln, so kann der

bisherige Verein die Rückerstattung der für die
nachfolgend genannten Zwecke (Anm.: Nur für
diese!) geleisteten finanziellen Zuschüsse verlan-
gen:
aa) Für die Teilnahme an Trainingslagern; Fahrt-,

Kurs-, Aufenthalts- und Verpflegungskosten.
bb) Für die Teilnahme an Einzelwettkämpfen wie

z.B. Nenngelder, Fahrt-, Kurs-, Aufenthalts- und
Verpflegungskosten.

cc) Für die Teilnahme an Länderspielen, EM, WM,
u.dgl., die direkt an den ÖPBV als

Kostenbeteiligung gezahlt wurden.
b) Ausdrücklich ausgenommen sind alle hier nicht

taxativ aufgezählten Zuschüsse. Außerdem dürfen
keine Zuschüsse eingefordert werden, die der Ver-
ein für den genannten Zweck in Form von Subven-
tionen (z.B. Gemeinde, Land, Dachverband, usw.)
teilweise oder ganz refundiert erhalten hat.

c) Je nach Zuständigkeit wird vom LV bzw. dem ÖPBV
entschieden, welche der Forderungen als berech-
tigt anerkannt werden.
Anm.: Eine glaubhafte Belegung ist Voraussetzung.

d) Von den als berechtigt anerkannten Forderungen
sind dann rückzuerstatten:
aa) 60 % der Beträge der vorhergehenden Saison.
bb)30 % der Beträge der Saison davor.
cc) Ausbildungskosten, die in der Vorsaison be-

zahlt wurden zu 30 %.
e) Für Spieler, die in zumindest einer Saison Jugend-

liche waren, gelten folgende Höchstbeträge:
aa) für die Vorsaison: 290,–
bb) für die Saison davor: 145,–

11) Spielerlizenz
a) Die Spielerlizenz berechtigt zur Teilnahme an Wett-

kämpfen, die vom ÖPBV kontrolliert werden. Die
Spielberechtigung ist erst gegeben, wenn der Spie-
ler im Besitz der Lizenz ist.

b) Die Erstausstellung einer Lizenz basiert auf der Ein-
reichung eines vollständig ausgefüllten Anmelde-
scheines/Freigabeerklärung.

c) Lizenzverlängerung: Die formellen Bedingungen
dafür werden vom LV festgelegt.

12) Meldung und/oder Genehmigung von
Spielverkehr bzw. Wettkampfteilnahme

a) Meldepflichtig ist der Spielverkehr mit Vereinen
und/oder Spielern aus Mitgliedsverbänden der EPBF
und WPA. Sie muss spätestens eine Woche vorher

schriftlich an den ÖPBV erfolgen.
b) Genehmigungspflichtig ist der Spielverkehr mit

SpielerInnen und/oder Vereinigungen die nicht dem
ÖPBV, der EPBF bzw. der WPA angehören. Ein
schriftliches Ansuchen ist vier Wochen vorher mit
Angabe des Termins, des Ortes und des Veranstal-
ters an den ÖPBV zu senden.

c) Der ÖPBV hat das Recht, die Teilnahme unter fol-
genden Umständen zu untersagen:
aa) Wenn der betreffende Spieler oder Verein in

früheren internationalen Spielen das Ansehen
des ÖPBV geschädigt hat.

bb) Wenn einer der Gegner vom ausländischen
Verband gesperrt ist.

cc) Wenn der zuständige LV schwerwiegende Be-
denken geltend macht oder der betreffende
Verein seinen Verpflichtungen gegen-über dem
LV bzw. dem ÖPBV nicht nachgekommen ist.

dd) Wenn Termingründe dagegen sprechen.
ee) Wenn der Wettkampf nicht von der EPBF/WPA

genehmigt ist.

13) Bekleidung

13.1) Grundsätzliches
a) Die Bekleidung muss sauber und gepflegt sein.
b) Das Vereinsabzeichen muss aus Stoff oder stoff-

ähnlichem Material sein. Der äußere Rand muss
abgenäht, verschweißt bzw. so verarbeitet sein,
dass keine Fransen entstehen. Es ist in Höhe der
linken Brusttasche zu tragen.

c) Das LV-Abzeichen muss aus Stoff oder stoff-
ähnlichem Material sein. Der äußere Rand muss
abgenäht, verschweißt bzw. so verarbeitet sein,
dass keine Fransen entstehen. Es ist unter dem
Vereinsabzeichen oder am linken Oberarm zu tra-
gen.
Anm.: Es genügt auch der Aufdruck der Abkür-
zung des LV; z.B. „SBV“ für den Salzburger Billard
Verband, allerdings muss der zuständige LV dies
genehmigen.

d) Die Abzeichen sind aufzunähen, aufzubügeln, auf-
zusticken, mit einem Doppelklebeband zu befesti-
gen oder direkt aufzudrucken. Verboten ist die Ver-
wendung von Nadeln u.ä.

e) Verboten ist/sind:
• Das Tragen einer Kopfbedeckung wie z.B. Hut,

Kappe, Kopftuch u.ä.
• Pantoffel, Sandalen u.ä.
• Das Spielen ohne Schuhe bzw. ohne Socken. Är-

mellose und/oder kragenlose Oberbekleidung.
• Das Spielen mit Walkman u.ä.

f) Das Hemd/Leiberl darf bei den Herren nicht über
der Hose getragen werden.

g) Sonderregel „kalt / verkühlt”:
Liegt die Temperatur in einem Wettkampflokal un-
ter dem geforderten Limit und/oder ein Spieler ist
z.B. verkühlt, darf nach Zustimmung des WKL ein
zusätzliches Bekleidungsstück angezogen werden:
1.) entweder über dem Dress,
2.) oder unter einem kurzarm Spieldress wird ein

Langarmshirt oder dünner Pullover gleicher
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Farbe getragen.
In jedem Fall müssen sich Vereins- und Verbands-
abzeichen auf dem obersten Kleidungsstück be-
finden.

13.2) Dresscode „A“
Gilt für Mitglieder der Nationalmannschaft bei Wett-
kämpfen wie WM, EM, Eurotour, Worldtour u.ä.).
a) Es ist das jeweils vom ÖPBV für den betreffenden

Bewerb zur Verfügung gestellte Dress zu tragen
bzw. jene Bekleidung die dafür gefordert wird.

b) Werbung auf der Spielkleidung muss vom ÖPBV
genehmigt sein. Grundsätzlich gilt, dass an einer
vom Verband als geeignet bezeichneten Stelle ein
oder mehrere Stoffabzeichen entsprechend guter
Qualität in der insgesamt max. Größe von 120 X
80 mm getragen werden darf.

c) Dressen des Nationalkaders dürfen nur von aktu-
ellen Kaderspielern getragen werden.

13.3) Dresscode „B“
a) Oberbekleidung:

Hemd oder Leiberl/Poloshirt (kurz- oder langarm)
mit Kragen, darüber Pullover, Pullunder, Weste, Ja-
ckett, Gilet, Sakko.

b) Beinbekleidung:
Lange, einfärbige Stoffhose (aufgesetzte Taschen
nur nietenfrei!) sind erlaubt. Bei Damen auch Stoff-
rock. Nicht erlaubt sind Jeans.

c) Schuhe:
Sie müssen zumindest halbhoch sein, das Ober-
material muss aus Leder/Lederimitat (kein Stoff/
Leinen u.ä.) sein. Stiefel sind unter der Hose zu
tragen - Damen ausgenommen.

13.4) Dresscode „TV“
Falls bei einem vom ÖPBV ausgerichteten Turnier mit
einer TV-Übertragung gerechnet werden kann, ist zu-
sätzlich zum Dresscode „B“ das Tragen von Hemd und
Krawatte/Fliege vorgeschrieben.

13.5) Dresscode „C“
Gilt für alle Bewerbe die in den Zuständigkeitsbereich
der LV fallen, bei denen nur Spieler dieses LV start-
berechtigt sind (z. B. LM, B-Turniere u. ä.).
Die Festlegung obliegt dem LV (ausgenommen die
„grundsätzlichen“ Normen). Es soll vom Dress-
code „B“ so viel als möglich übernommen werden.

13.6) Dresscode „Locker“
Gilt nur für nur Turniere/Bewerbe, die nicht für die
ÖRL gewertet werden.
Es gibt keine besonderen Vorschriften, definitiv ver-
boten sind Lederhose, Lederjacke, Jogginghose, kur-
ze Hose, u.ä., Sandalen, Pantoffeln, Turnschuhe u.ä.,
Leiberl ohne Ärmel, spielen ohne Schuhe und/oder
mit Kopfbedeckung (auch Stirnband u. ä.), Walkman.

14) Verhalten
a) Der Spieler hat als guter Sportler aufzutreten und

sich gegenüber seinem Gegner, anderen Spielern,

Funktionären und Zuschauern korrekt und fair zu
verhalten. Dies gilt grundsätzlich und insbesonde-
re für die Dauer des Wettkampfes sowie vorher
und nachher so lange der Spieler seine Wettkampf-
kleidung trägt und sich in der Wettkampfstätte oder
im unmittelbaren Umfeld aufhält.

b) Für die auf Rang 1 bis 3 Platzierten ist die Teilnah-
me an der Siegerehrung des Bewerbes Pflicht. Un-
entschuldigte Nichtteilnahme ist unsportliches Ver-
halten, das entsprechende disziplinäre Maßnahmen
nach sich zieht.

c) Zuwiderhandlungen sind vom Wettkampfleiter im
Wettkampfprotokoll festzuhalten oder auf sonsti-
gem schriftlichen Wege zu melden.

15) Handyverbot
a) Im Wettkampfbereich müssen Handys ausgeschal-

tet sein, dies gilt auch für Zuseher.
b) Ausnahmen können nur vom WKL genehmigt wer-

den.
c) Für am Match beteiligte Spieler kann die Turnier-

leitung bei Nichtbeachtung eine der folgenden
Sanktionen verhängen.
• Die gemäß Spielregeln für unsportliches Verhal-

ten vorgesehene Strafe.
• Spielverlust.
• Disqualifikation.

d) Alle Zuseher sind auf das Handyverbot aufmerk-
sam zu machen und bei Nichtbeachtung im Wie-
derholungsfall aus der Wettkampfstätte zu weisen.
Als Zuseher anwesende Lizenzspieler werden bei
Nichtbeachtung dem Disziplinarreferenten zur An-
zeige gebracht.

16) Die Datenbank „ÖPBV Online-Manager“
a) Jeder Spieler ist verpflichtet eine Änderung

seiner Postadresse oder Telefonnummer hier
sofort zu aktualisieren.

b) Sind Daten, die der ÖPBV benötigt (z.B. Tel.Nr.
für Info zu GP-Warteliste), nicht aktualisiert,
haftet der Spieler für daraus resultierende
Probleme und Nachteile.

6. Regeln für den Schiedsrichter
und den Oberschiedsrichter

Die Regelungen betreffend Ausbildung, Prüfung, Dis-
ziplinarmaßnahmen usw. sind im Anhang zu den Spiel-
regeln definiert bzw. zu finden.

7. Regeln für den Wettkampfleiter
Zur Gänze neu !

1) Einsatz
a) Bei den ÖMs, dem Ö-Cup, den GPs und Turnieren

mit RL-Wertung dürfen nur vom ÖPBV nominierte
WKL eingesetzt werden.

b) Der Ausrichter bzw. Veranstalter hat ein Vor-
schlagsrecht.
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2) Bekleidung, Verhalten
a) Stoffhose (keine Jeans) und das offizielle ÖPBV-

Poloshirt (bei der Geschäftsstelle anzufordern).
b) Vorbildliches Auftreten als Repräsentant des ÖPBV

ist oberste Pflicht.

3) Ausbildung, Prüfung
a) Die Ausbildung zum WKL erfolgt in einem Kurs des

ÖPBV, bei dem Reglement, Regeln, Rechte, Pflich-
ten und Verhaltensnormen erläutert werden.

b) Wer diesen Kurs ordentlich und mit entsprechen-
dem Engagement absolviert und die Regelkenntnis-
prüfung hat, ist berechtigt RL-Bewerbe des ÖPBV
als WKL zu leiten.

c) Diese Berechtigung bleibt so lange aufrecht, als
der WKL innerhalb von 2 Saisonen zumindest 1
Bewerb leitet.

d) Die WKL-Berechtigung kann vom ÖPBV jederzeit
widerrufen werden, wenn z.B. wenn sein Verhal-
ten nicht den Vorgaben entspricht.

4) Aufgaben
a) Die rechtzeitige Absprache mit dem Ausrichter bzw.

Veranstalter betreffend Zeitplan, Ausspielziele,
Modus, Gesetzte usw.

b) Rechtzeitig vor dem Turnier (so dass eine Korrek-
tur noch möglich ist), zu überprüfen:
aa) ob alle räumlichen Gegebenheiten dem Regle-

ment entsprechen; der Wettkampfbereich ist
festzulegen.

bb) ob alle materiellen Voraussetzungen dem
Normenkatalog entsprechen und vorhanden
sind; z.B. genügend Queuehilfen, getappte Ti-
sche bzw. MBR usw.).

c) Die Wettkampfleitung gemäß Reglement ist zu bil-
den und deren Vorsitz ist zu übernehmen.

d) Die Auslosung ist zu überwachen.
e) Es ist dafür zu sorgen, dass die Turnierleitung vor

Bewerbsbeginn die Teilnehmer ausdrücklich auf fol-
gendes hinweist:
aa) das Alkohl- und Rauchverbot.
bb) die Bekleidungsvorschriften.
cc) das Handyverbot.
dd) dass jeder Spieler 30 Minuten vor Spielbeginn

anwesend sein muss.
ee) ob Time-Out oder die WC-Gang-Regel gilt.
ff) dass es während dem Turnier kein Einspielen

auf freien Tischen gibt.
f) Oberstes Gebot ist es, alles zu tun, damit der Zeit-

plan eingehalten wird.
Wichtig: Sind zum Rundenbeginn lt. Zeitplan nicht
alle Tische frei (Hängepartien), so ist auf allen freien
Tischen pünktlich/sofort mit den Spielen dieser
Runde zu beginnen !

g) Der WKL muss dafür sorgen, dass die Siegerehrung
in einem möglichst repräsentativen Rahmen und
Ablauf stattfindet.

h) Der ÖPBV-Geschäftsstelle ist binnen 48 Stunden
ein schriftlicher Bericht zu übermitteln, in dem
zumindest folgendes festzuhalten ist:
aa) Die Auflistung aller Verstöße gegen das Regle-

ment.

bb) Hinweise, was bei den räumlichen und materi-
ellen Voraussetzungen noch verbessert werden
könnte.

cc) Hinweise, was bei den organisatorischen und
personellen Voraussetzungen noch verbessert
werden könnte.

dd) Ein Kommentar zur Zusammenarbeit mit dem
Veranstalter bzw. Ausrichter.

ee) Die Letztverbraucherlisten mit Namen und Un-
terschrift aller Teilnehmer (Anm.: Bitte sonst
keine Eintragungen vornehmen !)

8. Regeln für Mannschaften

1) Namen
a) Mannschaften werden von den Vereinen ihrem LV

vor Beginn der Spielsaison mit Angabe eines Na-
mens nominiert. Diese Nominierung ist für die ge-
samte Saison verbindlich.

b) Aus dem Namen der Mannschaft muss ersichtlich
sein, welchem Verein sie zuzuordnen ist. Sie muss
sich (bei Meldung von mehreren Teams) von den
anderen Mannschaften desselben Vereines durch
Nummerierung (1, 2, 3 usw.) unterscheiden.

2) Spielberechtigung
Spieler, die in einem anderen Nationalverband der
EPBF bzw. WPA an einem Spiel der Mannschaftsmei-
sterschaft, egal welcher Leistungsstufe, einem Mann-
schaftscup oder ähnlichem Mannschaftsbewerb des
dortigen Nationalverbandes teilgenommen haben, sind
ab diesem Zeitpunkt in der laufenden Spielsaison in
keiner österreichischen Mannschaft mehr spiel-
berechtigt.
Anm.: Dies gilt immer, egal in welchem Modus diese
nationalen Mannschaftsmeisterschaften gespielt wer-
den.

3) Meldung/Genehmigung von Spielverkehr
bzw. Wettkampfteilnahme

a) Nur meldepflichtig ist der Spielverkehr mit Verei-
nen und/oder Spielern ausländischer Verbände der
EPBF/WPA. Sie muss bis spätestens 1 Woche vor-
her schriftlich an den ÖPBV erfolgen.

b) Genehmigungspflichtig ist der Spielverkehr mit Ver-
einen/Verbänden/Spielern und/oder Vereinigun-
gen, die nicht dem ÖPBV der EPBF/WPA angehö-
ren. Ein schriftliches Ansuchen ist mindestens 4
Wochen vorher mit Angabe des Termins, des Or-
tes und des Veranstalters des Wettkampfes, an den
ÖPBV zu richten.

9. Regeln für die Vereine

1) Anmeldung
a) Vereine müssen von der Vereinsbehörde geneh-

migt sein.
b) Das Aufnahmeansuchen ist beim für dieses Bun-

desland zuständigen Landesverband einzubringen:
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aa) Diesem beizulegen sind die Vereinssatzungen.
bb)Anzugeben sind der Vereinsname, der die Be-

zeichnung des Ortes bzw. der Region enthal-
ten muss, in der der Verein seinen Sitz hat.

cc) Angabe der Zustelladresse (Post und eMail) und
jeweils Name/Adresse des gemäß den Satzun-
gen den Verein nach Aussen vertretenden Funk-
tionärs und seines Stellvertreters.

c) Der LV leitet alle Unterlagen an den ÖPBV weiter,
dessen Präsidium über die Aufnahme entscheidet.
Wenn alle Voraussetzungen gegeben sind, formlos
dadurch, dass innerhalb von 3 Wochen keine ab-
lehnende Nachricht an den LV ergeht.

2) Rechte, Pflichten
a) Vereine sind berechtigt, Spieler und Mannschaften

für alle jene Bewerbe zu nominieren, für die sich
diese Spieler/Mannschaften nach den sportlichen
Richtlinien qualifiziert haben.

b) Vereine sind berechtigt, sich um die Austragung
all jener Bewerbe zu bewerben, für die sie die Aus-
tragungsstätte bereitstellen und deren Organisa-
tion sie sicherstellen können.

c) Vereine sind verpflichtet ihre Mitglieder über aus-
geschriebene Wettkämpfe zu informieren und für
deren rechtzeitige Nennung zu sorgen.

d) Die Vereine haben außerdem die für ihre Mitglie-
der bestimmten Mitteilungen der LV und des ÖPBV
an diese zeitgerecht und in geeigneter Form wei-
terzugeben.

3) Die Datenbank „ÖPBV Online-Manager“
a) Hier sind vom Verein vollständig alle dort vor-

gesehenen Daten des Vereines einzutragen
bzw. zu aktualisieren.

b) Insbesondere gilt dies für:
• die Post- und eMail-Adresse.
• Name/Tel. von Obmann und dessen Stv.

c) Sind Daten, die der ÖPBV benötigt (z.B. Post-
adresse für Zustellung Strafbescheid), nicht
aktualisiert, haftet der Verein für daraus re-
sultierende Probleme und Nachteile.

4) Bekleidung, Werbung
a) Die Bekleidung darf Reklame aufweisen, sofern die-

se die Identifikation der Vereinszugehörigkeit nicht
erschwert. Sie darf ästhetisch nicht anstößig sein
und in ihrer Aussage weder für Alkohol noch für
Nikotin werben.

b) Gleiches gilt für den Namen des Vereines bzw. der
Mannschaften bzw. Zusätzen zu diesem.

c) Grundsätzlich muss jede Form von Werbung vom
LV und dem ÖPBV genehmigt werden.

10. Regeln für die Landesverbände

1) Grundsätzliches
a) Die LV sind die Dachorganisationen für die Pool

Billard Vereine bzw. Vereine mit Pool Billard Sek-
tionen eines Bundeslandes. Als solche regeln sie

den Sportbetrieb in ihrem Zuständigkeitsbereich
nach den Vorgaben des ÖPBV.

b) Weiters erledigen sie all jene Aufgaben, die ihnen
vom ÖPBV übertragen werden – dazu gehören u.a:
aa) Die Durchführung der landesweiten Sport-

bewerbe.
bb) Die Entsendung von Spielern und Mannschaf-

ten zu bundesweiten und internationalen Be-
werben.

cc) Die Ausstellung von Lizenzen.
dd) Die Durchführung von Regelkenntnisprüfungen.
ee) Die sportliche Weiterbildung der Spieler und

die Förderung der Jugend.
ff) Die Organisation von Veranstaltungen, die dar-

auf abzielen, neue Mitglieder für den Billards-
port zu gewinnen.

gg) Die Umsetzung bzw. Kontrolle der Einhaltung
der Anordnungen und Regelungen des ÖPBV
in ihrem Zuständigkeitsbereich.

2) Die Datenbank „ÖPBV Online-Manager“
a) Es sind vom LV umgehend und vollständig alle dort

vorgesehenen Daten des LV, seiner Vereine und
Lizenzspieler einzutragen bzw. dafür zu sorgen,
dass diese eingetragen und ständig aktualisiert
werden.

b) Die Ranglistenpunkte sind umgehend, spätes-
tens aber bis 1. des nächsten Monats bis 18.00
Uhr einzugeben.

c) Sind Daten, die der ÖPBV benötigt (z.B. Zu-
stellung von Informationen), nicht aktuali-
siert, haftet der LV für daraus resultierende
Probleme und Nachteile.

3) Lizenzen
a) Jeder Spieler, der am Spielbetrieb des LV/ÖPBV

teilnimmt, muss für einen Verein gemeldet sein.
Die Anmeldung erfolgt durch die Abgabe eines voll-
ständig und korrekt ausgefüllten Anmeldescheines
beim LV, der alle relevanten Daten im Online-Ma-
nager einträgt.

b) Die Ausstellung der ÖPBV-Lizenz (Ausdruck über
den Billardmanager) erfolgt durch den zuständi-
gen LV.

c) Der LV ist verpflichtet dafür zu sorgen, dass
an Bewerben, die für die ÖRL gewertet wer-
den, nur Spieler mit gültiger Lizenz teilneh-
men (= Lizenz auf „JA” gestellt).
Anm.: Ausgenommen C-Turniere.

4) Landessportreglement
a) Jeder LV ist verpflichtet für seinen Zuständigkeits-

bereich ein Sportreglement zu beschließen und
schriftlich auszufertigen. Dieses hat sich an die Vor-
gaben des ÖPBV-Reglements zu halten.

b) Dieses Landes-Sportreglement muss mit einer
Versions-Nr. nach jeder Aktualisierung versehen
und auf der LV-Homepage online einsehbar sein.

c) Hierin ist der Sportbetrieb des jeweiligen LV zu re-
geln. Insbesondere sind Aufbau, Zusammenset-
zung, Austragungsmodus der einzelnen Mann-
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schafts-Ligen; des Landesmannschaftscups und die
Landes-Einzelmeisterschaften der Allg. Klasse zu
beschreiben.

5) Nominierungen
Der LV nominiert all jene Spieler bzw. Mannschaften
aus seinem Bereich, die an überregionalen und/oder
internationalen Bewerben teilnehmen wollen.

6) Mannschaftsmeisterschaft
a) Der LV kann seine Meisterschaft in mehreren Lei-

stungsstufen organisieren. In der höchsten Lei-
stungsstufe darf es nur eine Liga mit maximal 8
Teams geben. Der Rest der Ligeneinteilung obliegt
dem LV.

b) Die Runden müssen an den vom ÖPBV vorgegebe-
nen Wochenenden (Freitag bis Sonntag) gespielt
werden. Terminänderungen bei einzelnen Matches
sind möglich, müssen aber so erfolgen dass die
betreffenden Matches vor der nächsten Runde ge-
spielt werden.

c) Der Matchmodus sowie die Auf- und Abstiegs-
regelung werden durch die LV festgelegt.

d) Für die Ranglistenwertung werden von jedem Spie-
ler nur die ersten 2 Spiele eines Meisterschafts-
spieles herangezogen.

e) Die Mannschaftsstärke ist auf maximal 4 Spieler
je Abschnitt begrenzt.

f) Die Regelung betreffend Ausländer ist von der BL
zu übernehmen.

g) Die Eingabe der RL-Punkte muss durch die Verei-
ne bzw. Teams online binnen 24 Stunden erfolgen.
Die Bestätigung durch den LV binnen 3 Ta-
gen.

7) Mannschafts-Cup
a) Die Runde der letzten 8 oder 16 ist im K.O. Sy-

stem zu spielen. In welchem Modus diese ermit-
telt werden, legt der LV fest.

b) Es sind Disziplin und Matchmodus des Ö-Cup zu
spielen.

8) Einzelmeisterschaften
a) Es muss zumindest eine ELM in der Allg. Klasse in

allen Disziplinen gespielt werden.
b) Die Runde der letzten 8 bzw. 16 sollte im K.O.

gespielt werden. In welchem Modus diese ermit-
telt werden, legt der LV selbst fest.

9) LV-Turniere mit RL-Wertung
a) Das sind regionale Turniere, bei denen nur Spieler

des jeweiligen LV spielberechtigt sind. Es können
Lizenzspielern anderer LV teilnehmen, sofern alle
betroffenen LV zuvor ihre Zustimmung erteilen.

b) B-Turniere:
• Anzahl der Turniere siehe bei Vorgaben für die

Erstellung des Terminkalenders.
• Welche Disziplinen gespielt werden legt der LV

fest. Es sollte (muss aber nicht) in jeder Diszi-
plin zumindest ein Turnier gespielt werden.

• B-Turnieren in der Disziplin 14/1endlos:

Wie diese gespielt werden, entscheidet der LV
(komplett im High-Run oder 14/1endlos-Matches
im KO oder eine Kombination aus beidem).

c) C-Turniere:
• Pro Saison maximal 4 Turniere.
• Der 1. bis 30. der LV-Rangliste sind nicht start-

berechtigt.
• Es sind auch Nicht-Lizenzspieler teilnahmebe-

rechtigt; es gilt Dresscode C.

10) Jugend-Turniere
Pro Saison maximal 3 Turniere.

11) Reihung bei Round-Robin-Modus
Wird bei einem RL-Bewerb der RR-Modus gespielt,
dann ist nach folgenden Kriterien zu reihen:
1) Siege
2) Direkte Begegnungen
3) Scoredifferenz
4) Bandenentscheid

12) Kontrolle der BL-Matches
a) Pro Spielsaison sind von jedem BL-Team im LV

mindestens 3 Heimspiele durch kompetente Funk-
tionäre zu kontrollieren.

b) Es ist das dafür aufgelegte Formblatt „BL-
Matchkontrolle“ (Homepage > download) zu
verwenden und binnen 48 Stunden an den BL-
Referenten zu übermitteln.

c) Die erfolgte Kontrolle ist am Matchprotokoll mit
Namen und Unterschrift zu bestätigen.
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1. Einheitliche Regelungen
für RL-Bewerbe

Bei allen für die ÖRL gewerteten ÖPBV-Bewer-
ben gelten einheitlich und immer folgende Re-
gelungen:
a) Die Ballauflage muss getappt sein oder der

Aufbau der Bälle muss mit einer MBR-Schab-
lone erfolgen (siehe auch Kapitel 4/5.).

b) Es wird mit Winnerbreak gespielt.
Ausnahme: Bei Ausspielzielen von auf 5 Ge-
wonnene oder weniger kann auch Wechsel-
break gespielt werden.

c) Es gibt kein Time-Out, sondern es gilt die Re-
gelung „WC-Pause“.

d) Es gilt der Dresscode „B“.
e) Im 9-Ball gilt die Kitchen-Rule (ausgenom-

men in den Kategorien Knirpse, Mädchen, Da-
men).

2. Genehmigung

1) Genehmigung durch den ÖPBV
Wettkämpfe, bei denen Spieler verschiedener LV und/
oder Nationen startberechtigt sind, müssen vom ÖPBV
(internationale Turniere auch von der EPBF) geneh-
migt werden. Die Genehmigung wird nach schriftli-
chen Ansuchen und Beilegung einer Kopie des Ein-
zahlungsbeleges (Gebühr für Turnier) mittels eines
Bescheides vom ÖPBV erteilt.

2) Genehmigung durch den LV
Wettkämpfe, bei denen Spieler nur eines LV teilneh-
men, sind vom zuständigen LV nach dessen Vorgaben
genehmigen zu lassen.

3) Ausnahmen
Wettkämpfe dürfen nur von Vereinen, LV und dem
ÖPBV veranstaltet werden. Ausnahmen von dieser Re-
gelung erfordern ein schriftliches Ansuchens und ei-
nen Beschluss des ÖPBV. Der Antrag auf Turnier-
genehmigungen ist auszufüllen und vom zuständigen
Landesverband hat eine Stellungnahme dazu zu er-
folgen.

3. Regeln für den Veranstalter

1) Genehmigungsansuchen
a) Wer einen Wettkampf ausrichten will, hat einen

vollständig ausgefüllten „Antrag auf Turnier-
genehmigung“ (siehe Homepage > Download) bei
seinem LV einzureichen.
aa) Handelt es sich um einen LV-internen Wett-

kampf, entscheidet der zuständige LV selbst.
bb)Bei einem nationalen oder internationalen Wett-

kampf nimmt der LV Stellung und leitet das
Ansuchen binnen 2 Wochen an die ÖPBV-Ge-
schäftsstelle weiter.

b) Die Turnierabgabe (siehe Gebührenordnung) ist bei
der Einbringung des Ansuchens auf das Konto des
ÖPBV (siehe Homepage > Präsidium) einzuzahlen.
Bei Nichtgenehmigung oder Absage des Turniers
wird die Gebühr nicht rückerstattet.

c) Will der Veranstalter, dass das Turnier für die ÖRL
gewertet wird, so ist auch das dafür vorgesehene
Beiblatt auszufüllen. Die dort aufgelisteten Aufla-
gen müssen zur Gänze erbracht werden, andern-
falls kann eine Geldstrafe verhängt werden.

2) Turniergenehmigung
a) Die Genehmigung erfolgt nach Einlangen aller not-

wendigen Unterlagen, binnen 3 Wochen mittels
schriftlichem Bescheid. Die darin angeführten Vor-
gaben und Anforderungen sind strikt einzuhalten
bzw. zu erfüllen.

b) Auf den Ankündigungen, Plakaten, Broschüren etc.
ist alles festzuhalten, worüber die Teilnehmer in-
formiert werden müssen und zwar: Veranstalter/
Ausrichter, Genehmigungsvermerk und Nummer;
Spielort, Zeitraum, Bewerbe/Disziplinen, Nenngeld
und Nennfrist, ob nur Lizenzspieler oder auch
Hobbyspieler teilnehmen dürfen, der Bekleidungs-
code usw.

3) Termine, Spielzeiten
a) Der Termin von ÖPBV-Wettkämpfen wird vom ÖPBV

festgelegt, wobei die Wünsche des Ausrichters im
Rahmen der Möglichkeiten berücksichtigt werden.

b) Der Zeitplan muss so ausgerichtet sein, dass Spiele
nicht vor 09.00 Uhr beginnen und spätestens um
23.00 Uhr beendet sind.

4) Wettkampfleitung
a) Bei Bewerben, die für die ÖRL gewertet werden,

ist eine Wettkampfleitung zu bilden - diese besteht
aus:
• dem WKL als Vorsitzenden
• dem Turnierleiter
• dem Oberschiedsrichter
• 2 Beisitzern

b) Die WKL ist vom Vorsitzenden nach Bedarf einzu-
berufen. Für eine gültige Beschlussfassung ist die
Anwesenheit von mindestens 3 Mitgliedern erfor-
derlich.

c) Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehr-
heit gefasst. Stimmenthaltung gilt als Ablehnung;
bei Stimmengleichheit zählt die Stimme des Vor-
sitzenden doppelt.

d) Die Abstimmung erfolgt offen.
e) Beschlüsse der Wettkampfleitung sind endgültig,

für den gesamten Wettkampf bindend und im Rah-
men desselben nicht mehr anfechtbar.

f) Die personelle Besetzung ist im Wettkampflokal

Kapitel 2 – Wettkämpfe
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an einer Informationstafel gut sichtbar auszuhän-
gen.

g) Die WKL hat dafür zu sorgen, dass ein geordneter
und übersichtlicher Spielbetrieb sowie die Ein-
haltung des Reglement gewährleistet ist.

5) Wettkampfordnung
a) Für genehmigte Turniere gelten primär die Regeln

und Ordnungen des ÖPBV. Reichen diese für eine
Entscheidung nicht oder nicht ganz aus, dann sind
die Bestimmungen der EPBF bzw. der WPA anzu-
wenden.

b) Die allenfalls notwendige Entscheidung und Inter-
pretation vor Ort obliegt ausschließlich dem WKL.

c) Einsprüche gegen Entscheidungen des Ober-
schiedsrichters bzw. wegen vermeintlicher Nicht-
einhaltung von Ordnungen oder vermeintlicher Be-
einträchtigung der Bedingungen für einen Spieler,
sind sofort nach Eintritt des angefochtenen Um-
standes an den WKL zu richten und werden dann
von der WKL entschieden. Sie sind nur in Schrift-
form (mit begründetem Antrag) und nach Erlag
der dafür vorgesehenen Gebühr gültig.

d) Mögliche Disziplinarmaßnahmen der WKL gegen
Spieler sind:
aa) Ein Verweis ohne direkte Folgen.
bb) In schweren oder Wiederholungsfällen Match-

verlust oder Disqualifikation und Ausschluss
vom Wettkampf.

6) Kontrollorgane
a) Alle Funktionäre des ÖPBV-Präsidiums und die al-

lenfalls von diesem ausdrücklich ermächtigten Per-
sonen, sind als befugte Kontrollorgane bei den
Wettkämpfen anzuerkennen.

b) Den Kontrollorganen ist der Zutritt zu allen Berei-
chen der Wettkampfstätte und Einsicht in all jene
Unterlagen zu gewähren, die Aufschluss darüber
geben können, ob das Reglement eingehalten wird
bzw. wurde.

c) Den Anordnungen dieser Kontrollorgane ist Folge
zu leisten und sie sind vom Ausrichter in jeder zu-
mutbaren Form zu unterstützen.

7) Wettkampfbereich, Wettkampfstätte
a) Der Wettkampfbereich ist jener Bereich rund um

die Spieltische, in dem sich nur die jeweils Aktiven
und Schiedsrichter sowie Mitglieder der WKL auf-
halten dürfen.
aa) Dieser Bereich muss ausreichend Platz für den

Spielbetrieb und den Spielersitzen bieten (sie-
he Normenkatalog).

bb) Er ist klar erkennbar durch Banden, Tische,
Sessel, Seile etc. abzugrenzen.

b) Die Wettkampfstätte umfasst den Bereich um den
Wettkampfbereich, der für sonstigen Spielbetrieb
gesperrt und für die Zuseher vorgesehen ist.

c) Der zuständige LV hat jede Wettkampfstätte zu
kommissionieren und das Ergebnis in einer Be-
schreibung festzuhalten. Insbesondere muss fest-
gehalten sein welchen Bereich die Wettkampfstätte

umfasst (ev. mit Skizze) und Auflistung allfällig to-
lerierter Ausnahmen.

8) Spielmaterial, Raumtemperatur
a) Die geforderte Beschaffenheit der Tische, der Bäl-

le, die Freiräume und die Beleuchtung sind im
Normenkatalog geregelt.

b) Die vorgeschriebenen Markierungen müssen deut-
lich erkennbar sein und den Regeln der EPBF/WPA
entsprechen.

c) Das Tuch muss sauber und frei von schadhaften
Stellen sein, die den Lauf der Bälle beeinträchti-
gen könnten.

d) Die Bälle müssen sauber und frei von schadhaften
Stellen sowie die Nummern klar erkennbar sein.

e) Im Wettkampfbereich muss zu Turnier-/Spielbe-
ginn und über die Dauer des gesamten Bewerbes
eine Raumtemperatur von mindestems 20 °C ge-
geben sein.

9) Wettkampfprotokolle
a) Für die ordnungsgemäße Ausfertigung und recht-

zeitige Absendung der Protokolle haftet der Aus-
richter/Veranstalter/Heimverein bzw. der WKL.

b) Grundsätzlich muss das Protokoll unmittelbar nach
Turnier-/Spielende, spätestens aber am nächsten
Tag, dem ÖPBV übermittelt werden.

10) Werbung
a) Reklame im Wettkampflokal bzw. Wettkampf-

bereich ist nur zugelassen, wenn dadurch keine
negativen Auswirkungen auf den Wettkampf ge-
geben sind.

b) Grundsätzlich muss jede Form von Werbung vom
ÖPBV genehmigt werden.
Anm.: Werbung für z.B. Bierhersteller wird tole-
riert, wenn sie auf Plakaten, Broschüren, Transpa-
renten, Banden o. ä. erfolgt. Es muss aber nach-
gewiesen werden können, dass die dadurch erziel-
ten Einnahmen ausschließlich zur Förderung des
Sportbetriebes benützt werden. Diese Regelung
kann jederzeit widerrufen werden!

11) Eintrittsregelung
Die Höhe der Beträge für Eintrittskarten kann vom
Veranstalter festgelegt werden. Der ÖPBV hat jedoch
Einspruchsrecht. Allen ÖPBV und LV-Funktionären ist
freier Eintritt zu gewähren.

12) Ausrichtungsvereinbarungen
Für die Organisation von Bewerben, deren Aus-
richtung im besonderen Interesse des ÖPBV liegt
(ÖMs, Ö-Cup, Jugend-Bundesländercup) sind
schriftliche Vereinbarungen mit den Ausrichtern
abzuschliessen. Der Inhalt dieser Vereinbarun-
gen gilt als Bestandteil dieses Reglements.

13) Terminkalender
a) Für die nächste Spielsaison wird vom ÖPBV bis Ende

der laufenden Saison ein Terminkalender heraus-
gegeben. Er beinhaltet ÖPBV-Bewerbe und die für
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unseren Spielbetrieb wichtigen internationalen
Bewerbe.

b) Anträge auf Aufnahme von Bewerben/Turnieren
(mit Bezeichnung, Termin, Ort) müssen schriftlich
gestellt werden und spätestens am 1. Mai in der
ÖPBV-Geschäftsstelle eingelangt sein.

4. Allgemeine Wettkampfordnung

1) Pünktlichkeit
a) Die Teilnehmer sind verpflichtet, zumindest 30 Mi-

nuten vor dem vorgesehenen Spieltermin anwe-
send zu sein.

b) Spieler: Ist ein Spieler fünf Minuten nach Aufruf
des Spieles nicht spielbereit am Tisch, so hat die
Mitteilung „Letzter Aufruf“ zu erfolgen.
Ist der Betreffende dann nach weiteren 2 Minuten
immer noch nicht spielbereit am Tisch, so ist das
Match für ihn als verloren zu werten und es sind
die entsprechenden Disziplinarmaßnahmen einzu-
leiten.

c) Mannschaft: Bei Mannschaftsbewerben mit Heim-
und Gastmannschaft gilt, dass die Heimmannschaft
bis 30 Minuten nach dem festgelegten Spieltermin
auf die Gäste zu warten hat.

d) Ausnahmen: Bei Bewerben, die im K.O., im DC o.ä.
Systemen gespielt werden, gibt es keinen Anspruch
auf Wartezeit, auch nicht wenn höhere Gewalt vor-
liegt.

2) Höhere Gewalt
a) Als Entschuldigung für ein Nichtantreten oder nicht

rechtzeitiges Antreten wird nur höhere Gewalt an-
erkannt.
Als solche gelten nur folgende 3 Hemmnisse:
aa) Ein Verkehrsunfall oder Stau, wenn nachgewie-

sen werden kann, dass ohne diesen Vorfall die
Ankunft 60 Minuten vor dem vorgesehenen
Spieltermin erfolgt wäre.

bb)Die Verspätung jenes öffentlichen Verkehrsmit-
tels, mit dem man zum Wettkampf angereist
war, wenn dessen planmäßige Ankunft für die
Anwesenheit 60 Minuten vor dem vorgesehe-
nen Spieltermin ausgereicht hätte.

cc) Der medizinisch notwendige Aufenthalt in ei-
nem Krankenhaus oder eine medizinisch not-
wendige gewordene ambulante Behandlung,
der/die unvorhersehbar war und maximal 12
Stunden vor dem vorgegebenen Spieltermin
zurückliegt.

b) Die Bestätigungen von kompetenten und glaub-
würdigen Stellen sind von den Betroffenen unauf-
gefordert beizubringen.

c) Wenn die Verhinderung jedoch nicht so rasch als
möglich gemeldet wurde, verhindern selbst trifti-
ge Gründe nicht die disziplinäre Ahndung.
Anm.: Der Gegner bzw. die WKL sind so rasch als
möglich zu informieren.

3) Grußpflicht
a) Vor dem Ausspielen des Anstoßes begrüßen sich

die Spieler und beide den Schiedsrichter durch
Handschlag; die Verabschiedung nach Spielende
erfolgt auf dieselbe Art.

b) Bei Mannschaftsmatches haben sich beide Teams
an den gegenüber liegenden Längsseiten eines Ti-
sches aufzustellen und sich gegenseitig durch die
MF zu begrüßen.

5. Bundesliga

1) Wettkampfleiter
Wettkampfleiter der BL-Meisterschaft ist der BL-Refe-
rent, der auch 1. Instanz in Protestfällen, bei Straf-
beglaubigungen u.ä. ist.

2) BL-Lizenz
a) Um an der BL-Meisterschaft teilnehmen zu kön-

nen, muss die betreffende Mannschaft eine BL-Li-
zenz mittels „Anmeldung zur BL“ (Homepage >
download) beantragen. Das Antragsformular muss
bis 20. Juli bei der ÖPBV-Geschäftsstelle einge-
langt sein.

b) Alle im Antragsformular benannten Regelungen und
zu erbringenden Voraussetzungen und/oder Bedin-
gungen gelten als Bestandteil dieses Reglements.
Gleiches gilt auch für alle Aussendungen des BL-
Referenten und des ÖPBV.

c) Die Entscheidung über die Vergabe der BL-Lizenz
trifft das ÖPBV-Präsidium auf Vorschlag des BL-
Referenten. Ablehnungen sind den Betroffenen
schriftlich bekannt zu geben.

3) Ausländerregelung
Es müssen pro Matchabschnitt 2 österreichische
Staatsbürger (die im Besitz eines österreichischen Rei-
sepasses sind) eingesetzt werden.
Anm.: EU-Bürger sind Österreichern nur im Arbeits-
recht und damit nur im Profibetrieb (wenn der EU-
Sportler Angestellter des Vereines ist) dem Österrei-
cher gleichzustellen. Dies gilt aber nicht für den Ama-
teursport!

4) Teilnehmer
a) Die teilnehmenden Mannschaften bleiben Mitglie-

der ihrer LV, sind jedoch in deren Mannschafts-
meisterschaft nicht spielberechtigt.

b) Der Name, unter dem ein Verein seine Mannschaft
für die BL meldet, muss diese eindeutig von allen
anderen Mannschaften unterscheiden und den
Namen des Ortes, der Stadt, der Region enthal-
ten.

c) Der ÖPBV kann den Namen/Teile davon ablehnen.
d) Der Name der Mannschaft in der BL2/1 muss sich

von dem der Mannschaft in der BL1/2 deutlich un-
terscheiden. Wird durch Nummern unterschieden,
dann trägt die 1. Mannschaft keine Nummer.

e) Je Verein darf nur 1 Mannschaft in der BL1 oder
BL2 spielen.
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5) Spielort (Lokal)
a) Austragungsort ist das Vereinslokal des Heim-

vereines.
b) Soll in einem anderen Lokal/Ort gespielt wer-

den, so bedarf dies eines schriftlichen Ansu-
chens des Heimvereines mit entsprechender
Begründung. Die Entscheidung trifft der BL-
Referent (1. Instanz).

6) Ligen und deren Einteilungen
a) Die BL1 besteht aus 8 Mannschaften, die in einer

Gruppe spielen.
b) Die BL2 besteht aus 16 Teams, die in zwei Divisio-

nen (Gruppen) spielen: Nord-West bzw. Süd-Ost.
c) Die Teams werden nach regionalen Gesichtspunk-

ten auf diese beiden Divisionen aufgeteilt. Maß-
geblich dafür ist die Entfernung in km zwischen
Bregenz und den einzelnen Spielorten (Anm.: dem
Vereinslokal/-sitz).

7) Spieltermine
a) Der BL-Referent nimmt die Auslosung vor und er-

stellt den Spielplan, den er allen BL-Vereinen über-
mittelt.

b) Die Runden (Spieltage) werden für Samstag und
Sonntag festgelegt.

c) Die Beginnzeiten sind am Samstag um 14 Uhr und
am Sonntag um 11 Uhr.

d) An einem Wochenende spielt jedes Team entwe-
der 2 Heim- oder 2 Auswärtsspiele. Ausgenom-
men die 7./8. Runde mit 1 Heim- und 1 Auswärts-
spiel.

e) Die Matches am letzten Spielwochenende sind
überall mit gleicher Beginnzeit (vom ÖPBV vorge-
geben) auszutragen.
Anm.: Matches der letzten Runde können nur vor-
verlegt, aber nicht auf einen späteren Zeitpunkt
verschoben werden.

8) Änderung eines Spieltermins
a) Die Änderung eines feststehenden Termins ist nur

mit Einverständnis beider Teams und des BL-Refe-
renten möglich.

b) Beide Teams haben den Wunsch schriftlich dem
BL-Referenten bekannt zu geben. Im Falle der Ge-
nehmigung haben beide Teams ihre LV umgehend
davon zu verständigen.
Anm.: Die LV müssen davon Kenntnis haben, da
sie Kontrollen durchführen.

c) Bei einer Terminverlegung ist das Match vor der
nächsten Runde auszutragen. Einigen sich die Ver-
eine nicht auf einen Termin, dann setzt der BL-
Referent das Spiel für Samstag oder Sonntag des
nächsten Ausweichtermins an.

d) Ausnahmeregelung: Wenn ein Spieler einer Mann-
schaft als Aktiver oder Funktionär an einem Wett-
kampf, einem Meeting, einer Ehrung u.ä. im Inter-
esse des ÖPBV teilnimmt (Anm.: also vom ÖPBV-
Präsidium nominiert/entsandt wird), kann der be-
troffene Verein binnen 8 Tagen nach Kenntnis des
Verschiebungsgrundes, schriftlich um Verlegung

des Spieltermins ansuchen; der BL-Referent legt
den neuen Spieltermin fest.

e) Eine Änderung des Spieltermins ohne Genehmi-
gung führt zur Strafbeglaubigung und zu diszipli-
nären Maßnahmen gegen beide Mannschaften.

f) Eine gesperrte Mannschaft hat keinen Anspruch auf
eine Spielverschiebung.

9) Meisterschaftsmodus
Jeder gegen jeden (Round Robin) mit Hin- (1. Durch-
gang) und Rückspielen (2. Durchgang).

10) Mannschaftsstärke
Eine Mannschaft besteht aus 4 Spielern; sie muss mit
mindestens 3 Spielern antreten.

11) Stammspieler, Spielberechtigung
a) In einer BL-Mannschaft kann jeder Spieler des Ver-

eines (mit gültiger Lizenz) eingesetzt werden.
b) Spielberechtigt sind nur jene, die in der betreffen-

den Saison für keinen anderen Verein/Verband in
einem Mannschaftsmeisterschaftsbewerb einge-
setzt wurden (gilt auch für das Ausland!).

c) In einem Match können nur jene Spieler einge-
setzt werden, die bei der gemeinsamen Begrüßung
beider Teams anwesend sind.

d) Nach dem 5. Einsatz erlangt der Spieler den Sta-
tus „Stammspieler“. Er darf ab diesem Zeitpunkt
nur noch in dieser Mannschaft bzw. in einer Mann-
schaft einer höheren Liga eingesetzt werden.

e) Ein Spieler darf in einer Runde nicht gleichzeitig in
der BL1 und/oder BL2 und/oder einem Spiel des
LV eingesetzt werden.
Anm.: Das bedeutet, ein Spieler darf in einer Run-
de nur in einem Mannschaftsmeisterschaftsspiel
eingesetzt werden. Bei einem Verstoß gegen die-
se Regel wird im zeitlich 2. Match dies als Einsatz
eines unberechtigten Spielers bewertet.

f) Bei Einsatz eines unberechtigten Spielers wird die
Begegnung mit 3 Matchpunkten und einem Score
von 0:4 für den Gegner gewertet und es sind die
entsprechenden Disziplinarmaßnahmen gegenüber
dem Verein einzuleiten.

11) Nichtantreten zu einem Match
a) Siehe bei Strafen.
b) Wenn eine Mannschaft nicht angetreten ist, ist eine

Neuaustragung dieser Begegnung nur möglich,
wenn der Grund dafür höhere Gewalt war. Ob dies
der Fall war, entscheidet der BL-Referent (1. In-
stanz).

13) Disqualifikation
a) Eine Mannschaft wird disqualifiziert, wenn sie ...

aa) nach dem Nennschluss, ihre Nennung zurück-
zieht.

bb) beim BL-Relegationsturnier teilgenommen hat,
aber dann einen freien BL-Startplatz nicht an-
nimmt.

cc) während der Spielsaison zurückgezogen wird.
dd) auf Ihren erspielten Startplatz verzichtet (dies
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gilt auch dann, wenn dies vor Saisonbeginn
erfolgt).

ee) auf den Aufstieg in die BL1 verzichtet.
b) Disqualifikation bedeutet, dass diese Mannschaft

als aufgelöst gilt und dass dieses Team in der kom-
menden Saison nur mehr in seinem LV spiel-
berechtigt ist. Vom betroffenen Verein kann nach
dieser und der nächsten Saison keine Mannschaft
in die BL aufsteigen.
Anm.: Eine disqualifizierte Mannschaft steigt nicht
in die nächst niedrigere Liga ab, sondern in den
jeweiligen LV (durch die Disqualifikation existiert
sie nicht mehr). Sie kommt dort in jene Liga, in
der gemäß dem geltenden LV-Reglement neu an-
gemeldete Mannschaften beginnen.

14) Schiedsrichter
a) Alle eingesetzten Spieler müssen die Regelkennt-

nisprüfung abgelegt haben.
b) Ob mit oder ohne Schiedsrichter gespielt wird,

entscheiden die Mannschaftsführer und vermerken
dies im Matchprotokoll.
aa) Wird mit Schiedsrichter gespielt, so sind die

Spiele zu gleichen Teilen von den beiden Teams
zu schiedsen (das erste 14/1 ist vom Heim-
verein zu leiten). Als Schiedsrichter können alle
beim Match spielberechtigten oder vom LV no-
minierten Spieler fugieren.

bb) Einigen sich beide Mannschaftsführer ohne
Schiedsrichter zu spielen, dann fungiert der MF
der Heimmannschaft als Hauptschiedsrichter
(er muss nicht Oberschiedsrichter sein); es
kann aber einvernehmlich jeder Spieler als sol-
cher benannt werden. Der Hauptschiri entschei-
det in allen Streitfällen.

15) Zeitablauf, Begrüßung, Spielbeginn
a) 30 Minuten vor dem vorgesehenen Spielbeginn sind

beide Matchtische der Gastmannschaft zum Ein-
spielen freizuhalten. Die Einspielzeit endet mit dem
terminisierten Spielbeginn.
Anm.: Verspätete Ankunft der Gäste führt zu ent-
sprechender Verminderung bzw. zum Verlust der
Einspielzeit.

b) Für die Heimmannschaft besteht die Verpflichtung
bis zu 30 Minuten nach dem vorgesehenen Spiel-
beginn auf die Gastmannschaft zu warten. Die
Gastmannschaft muss spätestens zu diesem Zeit-
punkt zur Begrüßung angetreten sein.

c) Das Matchprotokoll muss von der Heimmannschaft
10 Minuten vor dem terminisierten Spielbeginn aus-
gefüllt sein, von den Gästen bis 5 Minuten vorher.

d) Die Begrüßung hat spätestens zum terminisierten
Spielbeginn zu erfolgen.
Treffen die Gäste später ein, so unmittelbar nach
deren Eintreffen und es ist sofort mit den Spielen
1 und 2 zu beginnen.

e) Es ist auf mindestens 2 Tischen gleichzeitig zu spie-
len. Wenn sich beide Mannschaften darauf einigen,
kann auch auf 4 gespielt werden. Wenn ein Spiel
beendet ist, ist sofort mit dem nächsten laut Rei-

henfolge im Matchprotokoll zu beginnen.
f) Sämtliche Spieler, die eingesetzt werden, haben

Anwesenheitspflicht während des gesamten Mat-
ches.

g) Zwischen den beiden Abschnitten kann eine Pause
von 10 bis 15 Minuten in Anspruch genommen wer-
den.

16) Matchmodus
a) Pro Match werden zwei Abschnitte gespielt und

zwar wie folgt:
1. Abschnitt 4 Einzel im 14/1, 9er, 14/1, 9-Ball.
2. Abschnitt: 4 Einzel im 8er, 10er, 8er, 10er.
3. die Entscheidung: 4 + 1 Einzel 9er (je 1 Game)
mit Wechselbreak auf 3 Gewonnene. Alle 5 Partien
sind (wie beim Ö-Cup) zu Beginn aufzustellen.

b) Je Abschnitt darf ein Spieler nur einmal eingesetzt
werden.

17) Ausspielziele
8-Ball .............. auf 7 Gewinnspiele.
9-Ball .............. auf 9 Gewinnspiele.
10-Ball ............ auf 7 Gewinnspiele.
14/1endlos....... auf 100 Punkte.

18) Proteste
a) Ein Protest ist sofort nach Eintreten bzw. Gewahr-

werden des angefochtenen Umstandes auf der
Rückseite des Matchprotokolls festzuhalten; der
Grund für den Protest ist anzuführen. Der gegne-
rische MF ist über die Eintragung zu informieren
und hat seine Kenntnis mit seiner Unterschrift zu
bestätigen.

b) Das Protestschreiben muss spätestens am nächst-
folgenden Werktag (Poststempel/Fax-Datum, E-
Mail-Datum) dem BL-Referenten übermittelt wer-
den. Eine Kopie des Einzahlungsbeleges über die
bereits entrichtende Protestgebühr ist beizulegen.

c) Der Gegner hat seine schriftliche Stellungnahme
zum Protest binnen 3 Tagen dem BL-Referenten
zu übermitteln. Fehlt diese, so wird dies als Aner-
kennung des Protestgrundes gewertet.

d) Proteste ohne begründeten Antrag, entsprechen-
den Beweismitteln und/oder ohne Einzahlungsbeleg
der Protestgebühr, werden als nicht eingebracht
bewertet und daher nicht behandelt. Es verfällt da-
durch auch jedes weitere Rechtsmittel.

e) Wird ein Protestgrund erst später bekannt, so ent-
scheidet der BL-Referenten (1. Instanz) über die
Berechtigung und gegebenenfalls über die Mög-
lichkeit der Behandlung des verspäteten Protestes.

f) Proteste gegen Behauptungen bzw. Umstände die
im Protokoll festgehalten sind (z.B. falscher
Punktestand im 14/1) sind nicht mehr zulässig,
sobald das Protokoll von beiden MF unterfertigt
wurde.

g) Grundsätzlich gilt, dass trotz eventuell widrigster
Umstände vor oder während des Matches immer
angetreten bzw. fertig gespielt werden muss. Ein
Nichtantreten bzw. eine Spielverweigerung bzw.
ein Abtreten aus Protest ist nicht zulässig und führt
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zum Verlust jedes Rechtsmittels gegen diese Um-
stände.
Anm.: In solchen Fällen ist der Protestgrund so-
fort im Protokoll einzutragen und das Match „un-
ter Protest“ zu beginnen bzw. weiter zu spielen.
Ausnahme: Bei sehr niedriger Raumteperatur; sie-
he bei “Der Wettkampfbereich”.

19) Tabellenreihung, Punktevergabe
a) In jedem Match werden 3 Matchpunkte vergeben

– und zwar:
• Für einen Sieg mit 8:0, 7:1, 6:2, 5:3 gibt es 3

Matchpunkte.
• Bei einem Unentschieden (4:4) erhält jedes Team

1 Matchpunkt und es wird „Die Entscheidung“
um 1 zusätzlichen Matchpunkt gespielt.

b) Die Reihung in der Tabelle erfolgt nach folgenden
Kriterien:
aa) Matchpunkte
bb)Score (= Differenz zwischen den gewonnenen

und verlorenen Partien)
cc) Direkte Begegnungen
dd)Höhere Anzahl der Siege
ee) Höhere Anzahl der Auswärtssiege
ff) 14/1endlos Mannschaftsdurchschnitt
gg)Summe der 10  14/1endlos Höchstserien

20) Auf- und Abstiegsregelung
a) BL 1:

Die am Ende der Meisterschaft auf den Plätzen 7
und 8 platzierten Teams steigen in die BL2 ab.

b) BL 2:
Die am Ende der Meisterschaft auf Rang 1 befind-
lichen Teams der beiden Gruppen steigen in die
BL1 auf. Die auf den Rängen 7 und 8 platzierten
Teams der BL2 Gruppen West und Ost steigen in
ihre Landesverbände ab.

21) Relegationsturnier zur BL 2
a) Das Relegationsturnier zählt zur laufenden Saison.
b) Bewerbungen um die Ausrichtung (Spielort) müs-

sen schriftlich erfolgen und bis Ende Feber in der
Geschäftsstelle eingelangt sein.

c) Den Spielort bestimmt der BL-Referent bis Ende
März.

d) Jeder LV nominiert eine Mannschaft (die an ihrer
MM der laufenden Saison teilgenommen hat). Die
schriftliche Nennung durch die LV muss spätestens
1 Woche vor dem Relegationstermin in der ÖPBV-
Geschäftsstelle eingelangt sein.
aa) Die Nennung/Teilnahme verpflichtet bei erfolg-

reicher Qualifikation zum Start in der BL1.
bb) Eine Mannschaft kann nicht teilnehmen, wenn

sich bereits ein Team desselben Vereines in der
BL2 befindet bzw. an diesem Turnier teilnimmt.

cc) In einer 2. Mannschaft desselben Vereins dür-
fen keine Stammspieler der 1. Mannschaft ein-
gesetzt werden.
Anm.: Also keine Stammspieler eines Teams
der 1. BL.

dd)Es dürfen nur Ausländer eingesetzt werden, die
zuvor in mindestens 3 verschiedenen Liga-Mat-

ches zum Einsatz gekommen sind.
e) Austragungsmodus und weitere Regelungen:

aa) Gespielt wird im Round-Robin Modus.
• Bei 9 Mannschaften wird von Freitag mit Be-

ginn um 16.00 Uhr bis Sonntag gespielt.
• Bei bis zu 8 Mannschaften wird nur Sam-stag

ab 09.00 Uhr und Sonntag gespielt.
bb) Es wird ein Abschnitt gespielt: 14/1, 8er, 9er,

10er. Jeder Spieler kann nur einmal zum Ein-
satz kommen.

cc) Für einen Sieg erhält die Mannschaft 3 Match-
punkte. Bei einem Unentschieden (2:2) erhält
jedes Team 1 Matchpunkt und es wird “die Ent-
scheidung” um 1 zusätzlichen Matchpunkt ge-
spielt.

dd) Aufgrund der Abschlusstabelle ergibt sich die
Reihung, die für den Aufstieg in die 2. BL maß-
geblich ist. Die ersten 4 Mannschaften sind fix
aufgestiegen.

ee) Die Ausspielziele und Reihungskriterien sind die
der BL.

22) Startplatzvergabe bei reduzierter Teilnehmerzahl
Melden sich nicht alle für die BL qualifizierten Mann-
schaften für die nächste Meisterschaft, dann geht die
Teilnahmeberechtigung weiter und zwar:
a) In der BL1:

aa) den gemäß Reihungsrichtlinien besser platzier-
ten 2. der beiden BL2-Divisionen.

bb) den 2.
cc) den 3..
dd) bleibt immer noch ein Startplatz frei, dann

steigt der 7. der BL1 nicht ab.
b) In der BL2:

aa) den 5. der Relegation
bb) den 6.
cc) den 7.
dd) den 8.
ee) bleibt immer noch ein Startplatz frei, dann

steigt der besser platzierte 7. nicht ab.
ff) dann steigt der schlechter platzierte 7. nicht

ab.
gg) sollten noch mehr Plätze frei bleiben, entschei-

det über die weitere Vergabe das ÖPBV-Präsi-
dium.

23) Spielgemeinschaften
a) Die Bildung einer SG soll es Vereinen ermöglichen

wirtschaftliche und/oder sportliche Härtefälle mit
Hilfe eines Partners (eines zweiten Vereines) zu
überbrücken.

b) Eine SG kann nur von zwei Vereinen gebildet wer-
den.

c) Bis zum Ende der Übertrittszeit ist ein Vertrag
abzuschliessen. Grundlage dafür ist der Muster-
vertrag im Download-Bereich der ÖPBV-Homepage.
Es muss folgendes geregelt sein:
• Welcher Verein Trägerverein ist.
• Name der SG-Mannschaft(en).
• Spielort(e).
aa) Eine Kopie des Vertrages muss bis 3. August in

der ÖPBV-Geschäftsstelle und eine weitere
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beim zugehörigen Landesverband eingelangt
sein.

bb)Der Vertrag gilt für eine Saison und ist mit de-
ren Ende automatisch aufgelöst.
Anm.: Wie die Spieler-Leihverträge.

cc) Der Vertrag kann für die jeweils nächste Sai-
son (mit oder ohne Änderung) neu abgeschlos-
sen werden.

d) Der Trägerverein übernimmt alle Rechte (auch die
Klassenzugehörigkeit) und Pflichten gegenüber
dem ÖPBV.

e) Die Teilnahme von SG-Teams ist für die nationalen
Bewerbe (1./2. BL, Ö-Cup) sowie den LV-Cup zu-
lässig.

f) Es darf keine zweite Mannschaft eines der SG an-
gehörenden Vereine in der gleichen Liga spielen.

g) Die verpflichtenden Einsätze von Jugendlichen kön-
nen von beiden Vereinen gemeinsam erbracht wer-
den.

h) Der Name, unter der die Mannschaft spielt, ist frei
wählbar, lediglich ein „SG“ ist voran zu setzen.

i) Spielberechtigt für die SG-Mannschaft sind alle Li-
zenzspieler beider Vereine. Pro Mannschaft sind 4
Stammspieler (von jedem Verein zumindest 1)
namhaft zu machen. Sie müssen in dieser Mann-
schaft mindestens in 5 Meisterschaftsspielen in je
einem Spiel zum Einsatz kommen. Sollte ein Spie-
ler diese Einsätze nicht erreichen, so ist eine Geld-
buße von 100,– Euro pro fehlendem Einsatz zu
bezahlen. Sollten triftige Gründe wie Krankheit,
Ortswechsel etc. vorliegen und diese auch entspre-
chend nachgewiesen werden, ist eine Reduzierung
dieser Geldbuße (Präsidiumsbeschluss) möglich.

24) Sonderregelungen
a) Pflichteinsätze von Jugendlichen:

aa) BL1: zumindest 3 Jugendliche, jeder muss
zumindst 2 Einsätze, alle gemeinsam (es kön-
nen auch mehr als 3 Jugendliche sein) müssen
25 Einsätze aufweisen.

bb)BL2: zumindest 2 Jugendliche, jeder muss
zumindst 2 Einsätze, alle gemeinsam (es kön-
nen auch mehr als 2 Jugendliche sein) müssen
15 Einsätze aufweisen.

cc) Die Einsätze können bei Turnieren mit RL-Wer-
tung oder in Matches der Mannschaftsmeister-
schaft (egal ob in der normalen MM oder in der
Jugendliga) erfolgen.

b) Bekleidung: Es gilt Dresscode „B“ von der Begrü-
ßung bis zum Ende des Matches. Das Wechseln
des Clubdress zwischen verschiedenen Spielern ist
nicht gestattet. Jeder Spieler muss während des
gesamten oben genannten Zeitraumes ordnungs-
gemäß bekleidet sein.

c) Die Matches werden von den LV stichprobenartig
kontrolliert. Den damit Beauftragten ist durch die
MF jede mögliche Unterstützung zu gewähren bzw.
Auskunft zu erteilen.

25) Ehrenpreise
1. Divison:
1. Platz: „Wanderteller“ und kleiner Teller und

BSO-Medaillen für 5 Spieler.
2. Platz: BSO-Medaillen für 5 Spieler.
3. Platz: BSO-Medaillen für je 5 Spieler.
Der Wanderteller verbleibt die Folgesaison beim
Sieger und ist von diesem unmittelbar  nach der
14. Runde der Geschäftsstelle zurück zu stel-
len. Für diese Dauer haftet der Verein bei Be-
schädigung oder Verlust des Tellers.
2. Divison:
1. Platz: Kleiner Teller und Medaillen für je 5

Spieler.
2. Platz: Medaillen für je 5 Spieler.
3. Platz: Medaillen für je 5 Spieler.

6. Österreichische Meisterschaften
und Staatsmeisterschaften

1) Für alle Kategorien geltende Regelungen
a) Startberechtigung:

Es sind nur österreichische Staatsbürger start-
berechtigt; Jugendliche und Senioren auch in den
Kategorien Damen bzw. Herren.

b) Ermittlung der Startplätze:
• Bei 8 Teilnehmern:

7 nach der RL + 1 Wildcard.
• Bei 12 Teilnehmern:

2 nach der RL + 1 je LV + 1 Wildcard.
• Bei 16 Teilnehmern:

6 nach der RL + 1 je LV + 1 Wildcard.
• Bei 32 Teilnehmern:

12 nach der RL + 2 je LV + 2 Wildcards.
Die Vergabe der Startplätze und die Setzung er-
folgt immer nach den RL-Punkten und nicht nach
der Reihung in der jeweiligen Kategorie.

c) Termine, Fristen und Stichtage:
Der ÖPBV kann diese Fristen ändern, wenn er den
neuen Termin den LV zumindest 2 Monate vorher
bekannt gibt.
• Für die Ermittlung der Startplatzkontingente und

zum Setzen wird die ÖRL zu folgenden Stichta-
gen herangezogen:
Damen+Herren ....................... 1. Sept.
Jugend ................................... 1. März
Senioren ................................ 1. April

• Ob die LV ihre LV-Plätze in Anspruch neh-
men und die betroffenen Spieler die Fix-
Startplätze nach der ÖRL in Anspruch neh-
men, müssen die LV schriftlich bekannt ge-
ben:
Damen+Herren ..................... bis 10. Sept.
Jugend .................................. bis 10. März
Senioren ............................... bis 10. April

• Anträge auf Wildcards müssen schriftlich einge-
bracht werden:
Damen+Herren ........................ bis 10. Sept.
Jugend ................................... bis 10. März
Senioren ................................. bis 10. April
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• Nennungen müssen schriftlich erfolgen:
Damen/Herren ......................... bis 30. Sept.
Jugend ................................... bis 30. März
Senioren ................................. bis 30. April

d) Wildcards:
aa) Vergibt der ÖPBV Wildcards, die der LV nicht

beantragt hat, bedarf das nicht der Zustim-
mung des betreffenden LV.
Jedoch ist dann der LV nicht für die Kosten-
übernahme und Verantwortung für den Spie-
ler zuständig.

bb)Eine Wildcard kann ausschließlich nur ver-
geben werden, wenn ...
• die Teilnahme des Sportlers bei diesem

Bewerb im ausdrücklichen Interesse des
ÖPBV liegt oder

• der Sportler in der Vorsaison die Qualifi-
kation laut RL geschafft hat. In dieser
Saison ihn jedoch Krankheit, berufliche
oder familiäre Gründe daran hinderten,
die nötigen RL-Bewerbe zu spielen.

e) Nominierungen, Nennungen, nicht besetzte Start-
plätze:
aa) Der LV nominiert die Sportler für die ihm zu-

stehenden Startplätze und den Delegations-
leiter.

bb)Die Nennung muss beinhalten:
> die Namen der Teilnehmer/Disziplinen
> den Namen des Delegationsleiters

cc) Nützt ein LV sein Kontingent nicht aus, so wer-
den diese Startplätze nach der ÖRL weiter ver-
geben.

f) Akkreditierung:
Die Startbestätigung ihrer Teilnehmer muss bis zum
dafür festgelegten Termin direkt bei der ÖM/ÖStM
durch die LV-Delegationsleiter erfolgen. Nur ak-
kreditierte Teilnehmer werden in die Spielpläne auf-
genommen.

g) Startliste, Verhinderung, Ersatzspieler:
aa) Aufgrund der Nennungen wird die Startliste er-

stellt und den LV übermittelt.
bb)Wenn ein auf der Startliste befindlicher Spieler

nicht antritt, so bleibt dieser Startplatz beim
betreffenden Landesverband. Wird er von die-
sem aber nicht genutzt, dann geht dieser an
den in der ÖRL am besten platzierten Teilneh-
mer, der in dieser Disziplin keinen Startplatz
hat.

h) Bekleidung:
Bei einer TV-Aufzeichnung gilt der Dresscode „TV”;
ab welchem Zeitpunkt dies gilt, entscheidet der
Wettkampfleiter.

2) Damen und Herren
a) Termin: Fünf Tage um den 26. Oktober.
b) Startberechtigt im Damenbewerb sind Damen,

weibliche Jugendliche und Seniorinnen bzw. im
Herrenbewerb Herren, männliche Jugendliche und
Senioren.

c) Startplätze: 8-Ball 9-Ball 10-Ball 14/1e
Herren 32 32 32 32
Damen 16 16 16  8

d) Ausspielziele:
Herren 8 9 8 125
Damen 6 7 6 75

e) Austragungsmodus, Setzen, Auslosung:
Alle Bewerbe im K.O.
• Herren 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball und 14/1e:

Auf 1–8 wird nach der RL gesetzt, alle anderen
werden gelost.

• Damen 8-Ball, 9-Ball und 10-Ball:
Auf 1–4 wird nach der RL gesetzt, alle anderen
werden gelost.

• Damen 14/1e:
Auf 1–2 wird nach der RL gesetzt, alle anderen
werden gelost.

f) Ehrenpreise:
BSO-Medaillen für die Ränge 1 bis 3.

3) Senioren
a) Termin: Vier Tage im Mai (Do bis So).
b) Startberechtigt sind männliche und weibliche Se-

nioren.
c) Startplätze: 8-Ball 9-Ball 10-Ball 14/1e

16 16 16 16
d) Ausspielziele: 7 8 7 100
e) Austragungsmodus, Setzen, Auslosung:

Alle Bewerbe im K.O.
Auf 1–8 wird nach der RL gesetzt, alle ande-
ren werden gelost.

f) Ehrenpreise:
Medaillen für die Ränge 1 bis 3.

4) Junioren, Schüler, Knirpse, Mädchen
a) Termin: In der Osterwoche Dienstag bis Freitag.
b) Startberechtigt sind ...

Knirpse: männliche Knirpse
Schüler: männliche Schüler (auch Knirpse)
Junioren: männliche Junioren (auch Schüler)
Mädchen: weibliche Knirpse, Schüler, Junioren.

c) Startplätze: 8-Ball 9-Ball 10-Ball 14/1e
Knirpse 12 12 – –
Schüler 16 16 16 16
Junioren 16 16 16 16
Mädchen 8 8 – –

d) Ausspielziele:
Knirpse 5 5 – –
Schüler 6 7 6 80
Junioren 6 7 7 80
Mädchen 4 5 – –

e) Austragungsmodus, Setzen, Auslosung:
• Schüler, Junioren, 8-Ball, 9-Ball:

DC, ab dem Halbfinale im K.O. Auf 1–4 wird nach
der RL gesetzt, alle anderen werden gelost.

• Schüler, Junioren 14/1endlos:
K.O. Auf 1–4 wird nach der RL gesetzt, alle an-
deren werden gelost.

• Knirpse:
DC, ab dem Halbfinale im K.O. Auf 1–4 wird nach
der RL gesetzt, alle anderen werden gelost.

• Mädchen:
DC, ab dem Halbfinale im K.O. Auf 1–2 wird nach
der RL gesetzt, alle anderen werden gelost.
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f) Technikbewerb:
Knirpse und Mädchen spielen einen „Technik-
bewerb“.
Die Regularien für diesen Bewerb werden
derzeit ausgearbeitet und bis 31.12.2010 per
Erlass bekannt gegeben.

g) Ehrenpreise:
Medaillen für die Ränge 1 bis 3.

7. Österreichischer Mannschaftscup

1) Ausländerregelung
Wie in der Bundesliga.

2) Startplätze, Kontingentierung
a) 64 Startplätze – sie werden wie folgt auf die LV

aufgeteilt:
• Jeder LV erhält 4 Fixplätze (= 36).
• Der ausrichtende LV erhält 2 weitere Fixplätze.
• Die verbleibenden 26 Startplätze werden nach

dem %-Anteil der Mannschaften der LV in den
Ligen (inkl. BL), aufgeteilt.

b) Die Errechnung und Bekanntgabe der Start-
platzkontingente erfolgt im Feber.
Anm.: Damit die LV (wenn nötig ) die Start-
plätze bei ihrem LV-Cup ausspielen können.

3) Austragungsmodus
a) Vorrunde im Triple-Cup; ab dem Achtelfinale im

K.O.
b) Es ist der vom ÖPBV bereitgestellte Spielplan zu

verwenden.

4) Akkreditierung und Auslosung
a) Alle Teams müssen sich bis 30 Minuten vor der

Eröffnung bei der Wettkampfleitung anmelden (sie
ziehen dort ihr Los).

b) 2 Teams pro LV (sie werden vom betreffenden LV
genannt) werden auf die Positionen 1 bis 18 ge-
lost; alle anderen Teams werden frei gelost.

5) Matchmodus
a) Spielregel 8-Ball.
b) Vor Spielbeginn sind alle 9 möglichen Begegnun-

gen zu besetzen; die Aufstellung erfolgt geheim.
c) Gespielt werden 2 Abschnitte mit jeweils 4 Einzel

auf ein gewonnenes Game.
d) Bei 4:4 gibt es ein Entscheidungsspiel (Spiel 9).
e) Je Abschnitt kann ein Spieler nur einmal einge-

setzt werden.
f) Das 1. Break wird ausgespielt, danach Winnerbreak.

6) Nennungen, Startliste, Warteliste
a) Nennschluss ist 1 Monat vor dem Ö-Cup.
b) Die Nennung hat schriftlich durch die LV an die

ÖPBV-Geschäftsstelle zu erfolgen. Die Mannschaf-
ten sind zu reihen.
Anm.: Für das Einsetzen in den Spielplan.

c) Es können auch mehr Teams, als es das LV-Kon-
tingent vorsieht, gemeldet werden. Diese Mann-

schaften kommen auf die Warteliste und werden
dort nach den zu diesem Zeitpunkt aktuellen BL-
Tabellen gereiht.

7) Abmeldung, Nichtantreten
a) Abmeldungen sind an die Geschäftsstelle zu rich-

ten.
b) Nach Nennschluss, aber noch 5 Tage vor dem Cup:

Diese Teams bezahlen nur das Startgeld. Der Start-
platz wird nach der Warteliste weitervergeben.

c) Abmeldung 1 bis 4 Tage vor dem Cup: Der Start-
platz wird nach der Warteliste weitervergeben,
Geldbuße siehe unter Strafen.

d) Abmeldung am 1. Cup-Tag oder Nichtantreten:
Geldbuße siehe unter Strafen.

8) Ehrenpreise
Wanderpokal für den Sieger, der nach fünfmaligen Ge-
winn in den Besitz des betreffenden Vereines über-
geht. Pokale/Teller für die Mannschaften auf den Rän-
gen 1 bis 3 und Medaillen für 5 Spieler dieser Mann-
schaften.

9) Zeitplan
a) Die WKL muss mit allen zur Verfügung stehenden

Maßnahmen (z.B. Matches auf 2 Tischen spielen)
dafür sorgen, dass der vorgesehene Zeitplan ein-
gehalten wird.

b) Jede Runde ist zum terminisierten Zeitpunkt zu
beginnen (auf den freien Tischen, wenn noch Mat-
ches der Vorrunde laufen).

8. Jugend-Bundesländercup

Die Regularien für diesen Bewerb werden derzeit
überarbeitet und bis 31.12.2010 per Erlass be-
kannt gegeben.
Anm.: Dieser Bewerb wird nicht mehr im Rhamen
der Jugend-ÖM ausgetragen, sondern nach dem
Frühjahrs-GP der Jugend am Sonntag.

9. Grand Prix-Turniere

9.1 GP - Allgemeine Klasse

1) Termine, Spielregeln
a) Pro Saison werden 5 Turniere gespielt; die Termi-

ne werden vom ÖPBV festgelegt.
b) 2 X 9-Ball, 2 X 8-Ball, 1 X 10-Ball.

Wenn es organisatorisch machbar ist, sollte 1 X
14/1endlos (statt 9-Ball) gespielt werden. Wo wel-
che Disziplin gespielt wird, richtet sich nach den
Gegebenheiten an den Spielorten.

2) Voraussetzungen in den Spiellokalen
16 Tische in einem Lokal oder 2 Lokale mit jeweils
zumindest 8 Tischen.
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3) Vorgaben/Aufgaben für den Ausrichter
a) 200,– Sponsorzuschuss zum Preisgeld.
b) Eintrag und Aktualisierung aller in der GP-

Homepage vorgesehenen Informationen (Aus-
schreibung usw.) müssen spätestens 3 Wochen vor
dem GP online sein.

c) Semi-Livescoring (Aktuelle Resultate nach jeder
Runde).

d) Er stellt den Turnierleiter (2 bei 2 Spielorten). Wer
dies sein soll/kann ist in Absprache mit dem ÖPBV
festzulegen.

e) Ein Bericht mit Fotos binnen 24 Stunden (eine PDF-
Datei die direkt auf die Homepage gestellt werden
kann) ist dem ÖPBV-Pressereferenten zu übermit-
teln.

f) Das Preisgeld muss garantiert sein; das Nenngeld
und alle anderen Einnahmen verbleiben dem Aus-
richter.

g) Für das Finale ist ein Schiedsrichter (in ordentli-
cher Bekleidung!) zu stellen.

4) Aufgaben des ÖPBV
a) Entgegennahme der Nennungen, Gruppenein-

teilung, Auslosung, Erstellung der Spielpläne.
b) Wettkampfleitung.
c) Letztverbraucher- und Teilnehmerliste, unterschrie-

ben von allen, die Preisgeld erhalten haben.
d) Übermittlung der Ergebnisse an den Sekretär.

5) Teilnahmeberechtigung
a) Es sind nur ÖPBV-Lizenzspieler (aller Kategorien)

teilnahmeberechtigt, die in den letzten 12 Mona-
ten (siehe im Billardmanager) zumindest an 10 RL-
Bewerben (Einzelbewerbe + Liga-spiele) teilge-
nommen haben.

b) Die bestandene Regelkenntnisprüfung ist Bedin-
gung.

6) Startplätze und deren Vergabe
80 Startplätze werden wie folgt vergeben:
60 nach der ÖRL; Stand zum Nennschluss, berück-

sichtigt werden nur „JA“-Lizenzen.
18 aus den LV (2 je LV, an wen ist dessen Entschei-

dung). Nicht in Anspruch genommene Startplätze
werden nach der ÖRL weiter vergeben.

02 Wildcards, die vom GP-Referenten vergeben wer-
den.
Anm.: Die Vergabe von Wildcards an Spieler, die
gesetzt würden, sind nach Nennschluss nicht mehr
möglich. Nachnennungen sind bei freien Startplät-
zen bis zur Auslosung möglich.

7) Turniermodus, setzen/losen, Zeitplan
a) Vorrunde – Samstag 10.00 Uhr:

Double-Cup, 4 Gruppen zu je 16 Spielern + 16
Gesetzte in die 3. Runde. Je Gruppe 4 Aufsteiger
in die Finalrunde.
Die Gruppeneinteilung, die Spielpaarungen und die
Gesetzten werden nach der ÖRL Stand zum
Nennschluss ermittelt.

b) Finalrunde – Sonntag 09.30 Uhr:

16 im K.O. – die Aufsteiger aus den Siegerrunden
kommen auf die Positionen 1 bis 8, die Aufsteiger
aus den Verliererrunden werden dazu gelost.

8) Ausspielziele
Vorrunde auf 6 (8er) bzw. 7 (9er) Gewonnene.
Finalrunde auf 8 bzw. 9 Gewonnene.

9) Anwesenheitspflicht
Vorrunde: Nicht Gesetzte um 9.30 Uhr.

Gesetzte um 16.00 Uhr.
Finalrunde: Um 9.00 Uhr.

10) Preisgelddotation
a)  1. Platz = 730,– 730,–

 2. Platz = 450,– 450,–
 3. Platz = 250,–  (2 X) 500,–
 5. Platz = 150,–  (4 X) 600,–
 9. Platz = 100,–  (8 X) 800,–
17. Platz =   40,–  (8 X) 320,–
Insgesamt 3.400,– garantiert

b) Preisgeld für Jugendliche wird an den betreffen-
den LV ausbezahlt, der im Einvernehmen mit dem
zuständigen Verein entscheidet, wie damit verfah-
ren wird.

11) Nenngeld
Das Nenngeld ist spätestens 20 Minuten vor Turnier-
beginn bei der Turnierleitung zu entrichten.

12)  Nennungen, Nennungsliste,
 Startliste, Warteliste

a) Definitionen:
NENNLISTE = hier sind alle bis zum Nennschluss
im Online-Manager angemeldeten Spieler aufgeli-
stet; egal ob sie einen Startplatz erhalten oder nicht
bzw. ob sie auf die Warteliste kommen.
STARTLISTE = hier sind alle startberechtigten (die
Gesetzten in Setzreihenfolge) und die auf der War-
teliste befindlichen Spieler aufgelistet.
WARTELISTE = hier sind alle Spieler aufgelistet,
die bereit sind frei werdende Startplätze in An-
spruch zu nehmen.

b) Nennungen:
aa) Die Anmeldung/Nennung muss bis Samstag (8

Tage vor dem GP) bis 24.00 Uhr durch Eintrag
im Online-Billardmanager erfolgen.

bb) Spieler, die Startplätze nur dann in Anspruch
nehmen, wenn sie einen Fixplatz erhalten, kön-
nen dies bei der Nennung vermerken (sie kom-
men nicht auf die Warteliste).

cc) Wer sich für einen GP anmeldet, ist ver-
pflichtet dafür zu sorgen, dass in seiner
Spielerdatei im Online-Manager die aktu-
elle eMail-Adresse und Tel.Nr.  angegeben
ist, da dies für diverse Benachrichtigun-
gen benötigt wird.

b) Nennliste und deren Kontrolle:
Bis Montag haben die LV und die Vereine die Mög-
lichkeit im Billardmanager jene Spieler zu markie-
ren, die Spielverbot haben.
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Weiters können die LV jene 2 Spieler markieren,
die die LV-Plätze erhalten; erfolgt keine Markie-
rung, gehen die LV-Plätze an die 2 RL-Besten die-
ses LV, die sich nicht unter den Fixplatzierten be-
finden.

c) Startliste:
Mittwoch bis 8.00 Uhr ist diese online.

d) Warteliste:
Die Reihung erfolgt hier nach der ÖRL mit Stand
zum Nennschluss.
Bis Donnerstag 20.00 Uhr ist eine Änderung der
Startliste durch den GP-Referenten möglich. Die
dann von der Warteliste aufrückenden Spieler ha-
ben Startpflicht.

13) Abmeldung, Nenngeldzahlung, Strafe
a) Alle Spieler, die sich auf der Startliste befin-

den, müssen das Nenngeld bezahlen.
b) Nach Vorliegen der Startliste ist eine Abmel-

dung nur möglich wenn der Grund dafür hö-
here Gewalt oder ein Todesfall in der Ver-
wandtschaft 1. oder 2. Grades ist.
Diese Abmeldung muss sofort, nachdem der
Grund dafür eingetreten ist, beim GP-Refe-
renten erfolgen. Nur wenn der Startplatz
nachbesetzt werden kann, ist das Nenngeld
nicht nachzuzahlen.

b) Erfolgt (1) keine Abmeldung (2) diese zu spät,
(3) aus einem anderen Grund oder (4) gar
nicht, dann ist das Nenngeld plus eine Strafe
von 40,– zu bezahlen.

14) Sonstiges
a) Es wird ohne Schiedsrichter gespielt.
b) Die auf den Rängen 1 bis 3 Platzierten müssen im

Dress an der Siegerehrung teilnehmen.
c) Jedem Spieler steht zwischen zwei unmittelbar auf-

einander folgenden Spielen eine Pause von 5 Mi-
nuten zu.

d) Die Teilnehmer sind mit der honorarfreien Veröf-
fentlichung ihrer Person in Bild, Schrift und Ton
einverstanden.

e) Es gilt der Dresscode „B“.

9.2 Senioren-GP

1) Termine, Vergabe, Spielregeln
a) Pro Saison werden 2 bis 3 Turniere gespielt.
b) Die Termine und Disziplinen werden vom ÖPBV fest-

gelegt.
c) Mit der Ausrichtung eines GP werden Landesver-

bände oder Vereine betraut.
d) Das Ansuchen um Austragung eines GP in der fol-

genden Saison ist bis spätestens 31. Mai an den
ÖPBV zu richten.

e) Es müssen 8 Tische in einem Lokal zur Verfügung
stehen.

2) Teilnahmeberechtigung
Männliche und weibliche Senioren nach dem Alters-
limit des ÖPBV.

3) Preisgeld
80 % des Nenngeldes werden – verteilt auf die Plätze
1 bis 9 – ausgeschüttet.

4) Nenngeld
a) Das Nenngeld ist bis 30 Minuten vor Turnierbeginn

bei der Turnierleitung zu entrichten.
b) 20 % des Nenngeldes (und alle anderen Ein-

nahmen) verbleiben dem Ausrichter.

5) Nennungen: Form und Frist
a) Nennungen sind nur durch Eintrag im Online-

Manager möglich.
b) Nennschluss ist am Tag 5 vor dem GP um

22.00 Uhr.
c) WICHTIG: Wer sich für einen GP anmeldet,

ist verpflichtet dafür zu sorgen, dass in sei-
ner Spielerdatei im Online-Manager die ak-
tuelle eMail-Adresse und Tel.Nr.  angegeben
sind, da dies für diverse Benachrichtigungen
benötigt werden kann.

6) Abmeldung, Nenngeldzahlung, Strafe
a) Alle Spieler, die sich auf der Startliste befin-

den, müssen das Nenngeld bezahlen.
b) Nach Vorliegen der Startliste ist eine Abmel-

dung nur möglich wenn der Grund dafür hö-
here Gewalt oder ein Todesfall in der Ver-
wandtschaft 1. oder 2. Grades ist.
Diese Abmeldung muss sofort, nachdem der
Grund dafür eingetreten ist, beim Ausrichter
erfolgen. Nur wenn der Startplatz nachbesetzt
werden kann, ist das Nenngeld nicht nachzu-
zahlen.

b) Erfolgt (1) keine Abmeldung, (2) oder diese
zu spät, (3) oder aus einem anderen Grund
bzw. (4) gar nicht, dann ist das Nenngeld plus
eine Strafe von 40,– zu bezahlen.

7) Startplätze, Auslosung
a) 40 Startplätze werden nach der RL vergeben.
b) Die besten 8 werden in die 2. Siegerrunde gesetzt.
c) Die Paarungen der 1. Runde ergeben sich auf Grund

der RL.

8) Modus, Ausspielziel
a) Double-Cup, ab dem Achtelfinale im KO
b) Die Spielregel wird vom ÖPBV festgelegt.
c) Alle Matches auf 5 Gewonnene (egal ob 8er oder

9er).

8) Aufgaben des ÖPBV
a) Entgegennahme der Nennungen.
b) Auslosung und Gruppeneinteilung.
c) Veröffentlichung dieser Daten im Turnier-

portal.

9) Aufgaben des Ausrichters
a) Pokale und ev. Sachpreise für die Ränge 1 bis 4.
b) Ausschreibung mit allen wichtigen Infos

(PDF-Datei oder direkt im Turnierportal) spä-
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testens 4 Wochen vor dem GP.
c) Für das Finale ist ein Schiedsrichter zu stellen.
d) Binnen 24 Stunden muss im Turnierportal fol-

gendes online sein:
• Ein Bericht mit Foto(s).
• Das Ergebnis (Platzierungen).

10) Sonstiges
a) Es wird ohne Schiedsrichter gespielt.
b) Die auf den Rängen 1 bis 3 Platzierten müssen im

Dress an der Siegerehrung teilnehmen.
c) Jedem Spieler steht zwischen zwei unmittelbar auf-

einander folgenden Spielen eine Pause von 5 Mi-
nuten zu.

d) Die Teilnehmer sind mit der honorarfreien Veröf-
fentlichung ihrer Person in Bild, Schrift und Ton
einverstanden.

e) Es gilt der Dress-Code „B“.

9.3 Damen-GP

1) Termine, Vergabe, Spielregeln
a) Pro Saison werden 1 bis 2 Turniere gespielt.
b) Die Termine und Disziplinen werden vom ÖPBV fest-

gelegt.
c) Mit der Ausrichtung eines GP werden Landesver-

bände oder Vereine betraut.
d) Das Ansuchen um Austragung eines GP in der fol-

genden Saison ist bis spätestens 31. Mai an den
ÖPBV zu richten.

e) Es müssen 8 Tische in einem Lokal zur Verfügung
stehen.

2) Teilnahmeberechtigung
Damen und weibliche Jugendliche.

3) Preisgeld
80 % des Nenngeldes werden – verteilt auf die
Plätze 1 bis 5 – ausgeschüttet.

4) Nenngeld
a) Das Nenngeld ist bis 30 Minuten vor Turnierbeginn

bei der Turnierleitung zu entrichten.
b) 20 % des Nenngeldes (und alle anderen Ein-

nahmen) verbleiben dem Ausrichter.

5) Nennungen: Form und Frist
a) Nennungen sind nur durch Eintrag im Online-

Manager möglich.
b) Nennschluss ist am Tag 5 vor dem GP um

22.00 Uhr.
c) WICHTIG: Wer sich für einen GP anmeldet,

ist verpflichtet dafür zu sorgen, dass in sei-
ner Spielerdatei im Online-Manager die ak-
tuelle eMail-Adresse und Tel.Nr.  angegeben
sind, da dies für diverse Benachrichtigungen
benötigt werden kann.

6) Abmeldung, Nenngeldzahlung, Strafe
a) Alle Spieler, die sich auf der Startliste befin-

den, müssen das Nenngeld bezahlen.
b) Nach Vorliegen der Startliste ist eine Abmel-

dung nur möglich wenn der Grund dafür hö-
here Gewalt oder ein Todesfall in der Ver-
wandtschaft 1. oder 2. Grades ist.
Diese Abmeldung muss sofort, nachdem der
Grund dafür eingetreten ist, beim Ausrichter
erfolgen. Nur wenn der Startplatz nachbesetzt
werden kann, ist das Nenngeld nicht nachzu-
zahlen.

b) Erfolgt (1) keine Abmeldung, (2) oder diese
zu spät, (3) oder aus einem anderen Grund
bzw. (4) gar nicht, dann ist das Nenngeld plus
eine Strafe von 40,– zu bezahlen.

7) Startplätze, Auslosung
a) 24 oder 32 Startplätze, die nach der RL ver-

geben werden.
b) Die Paarungen der 1. Runde ergeben sich auf Grund

der RL.

8) Modus, Ausspielziele
a) Double-Cup, ab dem Viertelfinale im KO.

Bei 24 Startplätzen werden 8 nach der RL in
die 2. Runde vorgesetzt.

b) Die Spielregel wird vom ÖPBV festgelegt.
c) Alle Matches auf 5 Gewonnene (egal ob 8er

oder 9er).

9) Aufgaben des ÖPBV
a) Entgegennahme der Nennungen.
b) Auslosung und Gruppeneinteilung.
c) Veröffentlichung dieser Daten im Turnier-

portal.

10) Aufgaben des Ausrichters
a) Pokale und ev. Sachpreise für die Ränge 1 bis 4.
b) Ausschreibung mit allen wichtigen Infos

(PDF-Datei oder direkt im Turnierportal) spä-
testens 4 Wochen vor dem GP.

c) Für das Finale ist ein Schiedsrichter zu stellen.
d) Binnen 24 Stunden muss im Turnierportal fol-

gendes online sein:
• Ein Bericht mit Foto(s).
• Das Ergebnis (Platzierungen aller Teilneh-

mer).

11) Sonstiges
a) Es wird ohne Schiedsrichter gespielt.
b) Die auf den Rängen 1 bis 3 Platzierten müssen im

Dress an der Siegerehrung teilnehmen.
c) Jedem Spieler steht zwischen zwei unmittelbar auf-

einander folgenden Spielen eine Pause von 5 Mi-
nuten zu.

d) Die Teilnehmer sind mit der honorarfreien Veröf-
fentlichung ihrer Person in Bild, Schrift und Ton
einverstanden.

e) Es gilt der Dress-Code „B“.
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9.4 Jugend-GP

1) Termine, Vergabe, Spielregeln
a) Pro Saison werden 2 bis 3 Turniere gespielt. Die

Termine werden vom ÖPBV festgelegt.
b) Die Spielregeln werden vom ÖPBV festgelegt.
c) Der ÖPBV legt weiters fest, welche Kategorien teil-

nahmeberechtigt sind:
• Jugend (= Knirpse+Schüler+Junioren+Mädchen)
• Nur Knirpse, nur Schüler usw.
• Mischformen wie z.B. Knirpse + Schüler.

d) Mit der Ausrichtung eines GP werden Landesver-
bände oder Vereine betraut. Das Ansuchen um Aus-
tragung eines GP in der folgenden Saison ist bis
spätestens 31. Mai an den ÖPBV zu richten.

e) Es müssen mindestens 8 Tische in einem Lokal zur
Verfügung stehen.

2) Teilnahmeberechtigung
Ausgenommen das Alterslimit, gleich wie beim GP-
Allg. Klasse.

3) Preise
Pokale und ev. Sachpreise bis Platz 3.

4) Nennungen
Die Nennfrist wird in der Ausschreibung bekannt ge-
geben.
WICHTIG: Wer sich für einen GP anmeldet, ist
verpflichtet dafür zu sorgen, dass in seiner
Spielerdatei im Online-Manager die aktuelle
eMail-Adresse und Tel.Nr.  angegeben sind, da
dies für diverse Benachrichtigungen benötigt
werden kann.

5) Abmeldung, Nenngeldzahlung, Strafe
a) Eine Abmeldung/Nichtantreten ohne Strafe

ist nur möglich bei höherer Gewalt oder To-
desfall in der Verwandschaft 1. od. 2. Gra-
des. Die Abmeldung beim Ausrichter/WKL
muss sofort, nachdem der Grund dafür ein-
getreten ist, erfolgen!

b) Ist dies nicht der Fall bzw. wird nicht ent-
sprechend vorgegangen, dann ist das Nenn-
geld plus eine Strafe von 40,– zu bezahlen.

6) Austragungsmodus, Ausspielziel
a) Dies wird in Absprache mit dem Ausrichter festge-

legt und in der Ausschreibung bekannt gegeben.
b) Die letzten 8 sind im KO zu spielen.
c) Wird in der Vorrunde Round Robin gespielt, dann

ist nach folgenden Kriterien zu reihen:
1) Siege
2) Direkte Begegnungen
3) Scoredifferenz
4) Bandenentscheid

7) Aufgaben des ÖPBV
a) Entgegennahme der Nennungen.
b) Auslosung und Gruppeneinteilung.
c) Veröffentlichung dieser Daten im Turnier-

portal.

8) Aufgaben des Ausrichters
a) Pokale / Urkunden / ev. Sachpreise für die Ränge

1 bis 3.
b) Die Ausschreibung mit allen wichtigen Infos (PDF-

Datei) ist spätestens vier Wochen vorher dem ÖPBV
zu übermitteln, der diese Info auf die Homepage
stellt.

c) Für das Finale ist ein Schiedsrichter in ordentli-
cher Bekleidung zu stellen.

d) Binnen 48 Stunden ist das Endergebnis im Billard-
Manager einzutragen und dem ÖPBV-Presserefe-
renten ein schriftlicher Bericht zu übermitteln.

9) Sonstiges
a) Es wird ohne Schiedsrichter gespielt.
b) Die auf den Rängen 1 bis 3 Platzierten müssen im

Dress an der Siegerehrung teilnehmen.
c) Jedem Spieler steht zwischen zwei unmittelbar auf-

einander folgenden Spielen eine Pause von 5 Mi-
nuten zu.

d) Die Teilnehmer sind mit der honorarfreien Veröf-
fentlichung ihrer Person in Bild, Schrift und Ton
einverstanden.

e) Es gilt der Dress-Code „B“.

10. Eurotour-Turniere

Die Inhaber einer ÖPBV-Lizenz können daran teilneh-
men, sofern sie die für diese Bewerbe geltenden Be-
dingungen der Ausrichter/Veranstalter erfüllen.

11. Sonstige Turniere

a) Das sind Turniere in Österreich, die vom ÖPBV ge-
nehmigt wurden.

b) Turnierveranstalter können um Zuerkennung von
Ranglistenpunkten ansuchen.

c) Ansuchen, die nicht dem Reglement entsprechend
gestellt werden oder wenn Fristen nicht eingehal-
ten werden, gelten als nicht eingebracht.
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1) Grundsätzliches
Die ÖRL ist die Grundlage für die Vergabe der Start-
plätze, das Setzen und die Festlegung der Spiel-
paarungen bei Turnieren und Einzelmeisterschaften.
Überdies ist sie ein Hilfsmittel bei der Nominierung
der Nationalkader.

2) Wertungszeiträume, Sommerpause
a) Von jedem Lizenzspieler sind immer die Ergebnis-

se der letzten 12 Monate in der Wertung.
Anm./Beispiel: Am 1. April 2008 fallen alle Punkte
vom Monat März 2007 aus der Wertung. Jeder hat
praktisch die im Monat des Vorjahres gewerteten
Punkte „zu verteidigen“.

b) Pro Kalenderjahr gibt es 10 Wertungszeiträume –
und zwar:
• Jeder Monat ist ein Wertungszeitraum,
• Juni, Juli und August sind 1 Wertungszeitraum.
Anm.: Der Juli ist in Österreich spielfrei; hier dür-
fen keine RL-Bewerbe ausgetragen werden, aber
Platzierungen bei internationalen Bewerben im Aus-
land werden für die ÖRL gewertet.

3) Wertungsregeln
a) Je Wertungszeitraum wird das beste Ergeb-

nis der gespielten Einzel-Ranglistenbewerbe
gewertet.

b) Jedes Ergebnis wird in dem Wertungszeitraum
gewertet, in dem der Bewerb ausgetragen
bzw. beendet wurde.
Ausgenommen davon sind die ...
... ÖM-Damen/Herren - immer im Oktober.
... ÖM-Jugend - immer im April.
... ÖM-Senioren - immer im Mai.
... LV-Mannschaftscups - immer im April.

c) Bewerbe im gleichen Wertungszeitraum wer-
den miteinander verglichen.
Anm.: Betreffend “Vergleiche” der ÖMs un-
tereinander siehe bei den Punktetabellen.

d) Mannschaftsbewerbe:
Es werden alle erspielten RLP der 1. bis 14.
Runde gewertet (ausgenommen die Spiele
der BL2-Relegation).

4) Teilnahmebegrenzungen
a) Ist ein B-Turnier für ein GP-Wochenende

terminisiert, dann sind GP-Teilnehmer beim
B-Turnier nicht startberechtigt.

b) In einem Wertungszeitraum ist die Teilnah-
me an nur einem B- oder C-Turnier erlaubt.

5) Auszuwertende Kategorien
a) Allgemeine Klasse (alle Kategorien gemeinsam).
b) Damen, Mädchen, Junioren, Schüler, Knirpse, Se-

nioren.
c) Sonderwertung „Vereine“: Gewertet werden jeweils

die besten 6 Herren, 1 Junior, 1 Schüler, 1 Knirps,

1 Dame, 1 Senior.
d) Sonderwertung „Landesverbände“: Gewertet wer-

den jeweils die besten 20 Herren, 5 Junioren, 5
Schüler, 3 Knirpse, 3 Damen, 3 Senioren.

6) Eingabe der Ergebnisse in den Online-Manager
a) Die den Teilnehmern gemäß ihrer Platzierung zu-

geordneten RL-Punkte sind möglichst umgehend
einzugeben.

b) Durch den Sekretär für folgende Bewerbe:
• EM, WM, Eurotour
• ÖM und ÖStM
• GP
• Open-Turniere mit RL-Wertung
• Ö-Cup und Jugend-Bld.-Cup

c) Durch die LV für folgende Bewerbe:
• Landes-Einzelmeisterschaften
• B-, C- und Jugend-Turniere
• LV-Cup und Landesligen

d) Durch die Heimmannschaften in der BL.
e) Die Ergebnislisten sind vom Ausrichter/WKL bin-

nen 24 Stunden an dem für die Eingabe Zuständi-
gen (siehe oben) abzuschicken.

7) Einsprüche
a) Gegen vermeintliche Fehler kann jeder Lizenspieler

Einspruch erheben.
b) Dies muss binnen einem Monat nach Veröffentli-

chung der beeinspruchten ÖRL schriftlich an das
ÖPBV-Sekretariat erfolgen.

c) Es muss aufgelistet und begründet werden, was
genau beeinsprucht/gefordert wird und warum.

8) Punktetabellen, Sonderregelungen
Auf den nächsten Seiten.

Kapitel 3 – Die österreichische Rangliste
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Jugendliche aller Altersklassen
und Senioren sind auch bei der
Damen- bzw. Herren-ÖM spiel-
berechtigt.
Wann werden diese
Ergebnisse gewertet ?
a) Die Ergebnisse, die sie bei der

Damen- bzw. Herren-ÖM er-
zielen, werden vorerst als
Streichresultat geführt.

b) Nachdem „ihre“ ÖM gespielt
wurde, werden die Ergebnisse
von beiden ÖMs verglichen und
das bessere kommt in die Wer-
tung.

Punktetabellen und Sonderregelungen
für jene Bewerbe, die für die ÖRL gewertet werden

WELTMEISTERSCHAFTEN:
Herren 1.=1000 2.=800 3.=650 5.=520 9.=400 17.=300 25.=250 33.=200 49.=160 65.=120
Senioren 1.= 600 2.=480 3.=390 5.=310 9.=240 17.=180 25.=150 33.=120 49.= 95 65.= 70
Damen 1.= 550 2.=440 3.=360 5.=285 9.=220 17.=165 25.=140 33.=110 49.= 90 65.= 70
Männl. Jugend 1.= 550 2.=440 3.=360 5.=285 9.=220 17.=165 25.=140 33.=110 49.= 90 65.= 70
Weibl. Jugend 1.= 250 2.=200 3.=165 5.=130 9.=100 17.= 75 25.= 60 33.= 50 49.= 40 65.= 30

EUROPAMEISTERSCHAFTEN:
Herren 1.=650 2.=520 3.=425 5.=340 9.=260 17.=195 25.=160 33.=130
Senioren 1.=380 2.=300 3.=240 5.=190 9.=150 17.=110 25.=95 33.=75
Damen 1.=360 2.=285 3.=230 5.=185 9.=145 17.=105 25.=90 33.=70
Junioren 1.=360 2.=285 3.=230 5.=185 9.=145 17.=105 25.=90 33.=70
Schüler 1.=300 2.=235 3.=190 5.=150 9.=120 17.=90 25.=75 33.=60
Rollstuhl 1.=200 2.=160 3.=130 5.=105 9.=80 17.=60 25.=50 33.=40
Ladies 1.=165 2.=130 3.=105 5.= 85 9.= 65 17.=50 25.=40 33.=35
Mädchen 1.=165 2.=130 3.=105 5.=85 9.=65 17.=50 25.=40 33.=35

Zusatzregelung für EM und WM:
Für die ÖRL werden nur Platzierung im "vorderen Drittel" des Teilnehmerfeldes gewertet – u.zw.:
Teilnehmer ..... RLP bis Rang Teilnehmer....... RLP bis Rang
bis 8 .............................. 3 65 bis 96 ....................... 25
9 bis 16 ......................... 5 49 bis 64 ....................... 17
17 bis 32 ........................ 9 97 bis 128 ..................... 33
33 bis 48 ...................... 13 129 bis 192 ................... 49
...................................... 193 bis 256 ................... 65

Anm.: Es gibt immer gleich viele RLP für alle ex aequo Platzierten.

EUROTOUR-TURNIERE:
1.=650 2.=520 3.=425 5.=340 9.=260 17.=195 25.=160 33.=130 49.=105 65.=80

INTERNATIONALE TOP-TURNIERE:
Das sind solche, die etwa dem Niveau eines Eurotour-Turnieres oder eines Turnieres der WPBA-Classic-Tour (Damen) entspre-
chen und bei dem zumindest 15.000 Euro ausbezahlt wurden.
Administrative Regelung: Der Spieler muss das Ergebnis melden und allfällig notwendige Daten dem ÖPBV übermitteln/belegen.
Dies muss bis Ende des Monats per eMail an die Geschäftsstelle erfolgen.
Allg. Klasse 1.=650 2.=520 3.=425 5.=340 9.=260 17.=195 25.=160 33.=130
Damen 1.=360 2.=285 3.=230 5.=185 9.=145 17.=105 25.= 90 33.= 70

ÖSTERREICHISCHE MEISTERSCHAFTEN:
Herren 1.=250 2.=200 3.=165 5.=130 9.=100 17.=75

Nur das beste Ergebnis wird gewertet.
Senioren 1.=150 2.=120 3.=100 5.=80 9.=60 13.=45

Nur das beste Ergebnis wird gewertet; verglichen mit der ÖM-Herren.
Damen 1.=140 2.=110 3.=90 5.=70 9.=55

Nur das beste Ergebnis wird gewertet.
Junioren 1.=140 2.=110 3.=90 5.=70 9.=55 13.=40

Nur das beste Ergebnis wird gewertet; verglichen mit der ÖM-Herren.
Schüler 1.=115 2.=90 3.=75 5.=60 9.=45 13.=35

Nur das beste Ergebnis wird gewertet; verglichen mit der ÖM-Herren.
Knirpse 1.=75 2.=60 3.=50 5.=40 7.=30 9.=20

Nur das beste Ergebnis wird gewertet; verglichen mit der ÖM-Herren.
Mädchen 1.=65 2.=50 3.=40 5.=30 7.=20

Nur das beste Ergebnis wird gewertet; verglichen mit der ÖM-Damen.
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LANDESMEISTERSCHAFTEN:
Allg. Klasse 1.=120 2.=96 3.=78 5.=62 9.=48 17.=36 25.=30 33.=24 49.=19 65.=14 MT=20

Gewertet wird das beste Ergebnis jeder Disziplin.
Damen 1.=50 2.=38 3.=31 5.=25 9.=19 17.=14 25.=12 MT=8

Gewertet wird das beste Ergebnis jeder Disziplin.
Senioren 1.=72 2.=58 3.=47 5.=37 9.=29 17.=22 25.=18 MT=8

Gewertet wird das beste Ergebnis jeder Disziplin; verglichen mit den Herren.
Junioren 1.=66 2.=53 3.=43 5.=26 9.=20 17.=17 25.=13 MT=8

Gewertet wird das beste Ergebnis jeder Disziplin; verglichen mit den Herren.
Schüler 1.=54 2.=43 3.=35 5.=28 9.=22 17.=16 25.=14 MT=8

Gewertet wird das beste Ergebnis jeder Disziplin; verglichen mit den Herren.
Knirpse 1.=36 2.=29 3.=23 5.=19 9.=14 17.=11 25.=9 MT=8

Gewertet wird das beste Ergebnis jeder Disziplin; verglichen mit den Herren.
Mädchen 1.=30 2.=24 3.=20 5.=16 9.=12 17.=9 MT=8

Gewertet wird das beste Ergebnis jeder Disziplin; verglichen mit den Damen.

GRAND-PRIX TURNIERE:
Allg. Klasse 1.=300 2.=245 3.=200 5.=162 9.=130 17.=100 25.=80 33.=65 49.=50 65.=35
Damen 1.=100 2.=80 3.=65 5.=52 9.=40 17.=30 25.=25 33.=20 MT=16
Senioren 1.=150 2.=120 3.=100 5.=80 9.=60 17.=45 25.=38 33.=30 49.=24 MT=16
Junioren 1.=140 2.=110 3.=90 5.=72 9.=55 17.=40 25.=33 33.=26 MT=16
Schüler 1.=115 2.=90 3.=75 5.=60 9.=45 17.=34 25.=28 33.=23 MT=16
Knirpse 1.=75 2.=60 3.=50 5.=40 9.=30 17.=23 25.=20 MT=16
Mädchen 1.=65 2.=50 3.=40 5.=33 9.=25 17.=20 MT=16

SONSTIGE TURNIERE:
B-Turnier 1.=80 2.=64 3.=52 5.=42 9.=32 17.=24 25.=20 33.=16 49.=13 65.=10 MT=20
C-Turnier 1.=40 2.=32 3.=26 5.=21 9.=16 17.=12 25.=10 33.=8 41.=6 MT=20
Jug.-Turniere 1.=30 2.=24 3.=20 5.=16 9.=12 17.=9 25.=9 33.=6 MT=12
Open bis 64 1.=40 2.=32 3.=26 5.=21 9.=16 17.=12 25.=10 33.=8 41.=6 49.=5 MT=40
Open 65-96 1.=80 2.=64 3.=52 5.=42 9.=32 17.=24 25.=20 33.=16 49.=13 65.=10
Open über 96 1.=120 2.=96 3.=78 5.=62 9.=48 17.=36 25.=30 33.=24 49.=19 65.=14 97.=10

MANNSCHAFTSBEWERBE:
Ö-Cup 1.=200 2.=160 3.=130 5.=105 9.=80 17.=60 21.=50 25.=40 33.=30 41.=20 49.=10

Es erhalten alle Spieler RLP, die in mindestens 2 Matches im Spielprotokoll eingetragen waren.
Jug.Bld.Cup 1.=50 2.=40 3.=30 4.=25 5.=20 6.=15 7.=10 8.=5 9.=2

Verglichen mit dem Ö-Cup.
LV-Cup 1.=100 2.=80 3.=65 5.=52 9.=40 17.=30 33.=20 MT=8

Es erhalten alle Spieler RLP, die in mindestens 2 Matches im Spielprotokoll eingetragen waren.
1. Bundesliga .............................. 40 (max. 80 pro Spieler)
2. Bundesliga .............................. 30 (max. 60 pro Spieler)
1. Landesliga .............................. 20 (max. 40 pro Spieler)
2. Landesliga .............................. 12 (max. 24 pro Spieler)
3. Landesliga ..............................   8 (max. 16 pro Spieler)
4. Landesliga und Jugendliga .........   4 (max.   8 pro Spieler)

Die Punktevergabe:
1. Für die im Bewerb ausgespielten Ränge sind die Punkte lt. obiger Tabellen zu vergeben.
2. Für „Zwischenränge“ gibt es Punkte in entsprechender Relation.

Beispiel: Bei einer ELM gäbe es für Rang 13 das Punktemittel zwischen Rang 9  (=48) und Rang 17 (=36) > also 42 Punkte;
für den Rang 11 gäbe es demzufolge 45 Punkte.

3. Der letzte Rang erhält immer und ausnahmslos 50 % der Punkte des vorletzten Ranges.

Punkte gibt es nur für die Runden 1 bis 14.
Bei einer Strafbeglaubigung erhalten alle im Matchprotokoll
eingetragenen gegnerischen Spieler die RLP.
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1. Nationalkader und
Nominierungen für die EM/WM

Diese Regelungen werden derzeit vom zuständigen
Referenten ausgearbeitet.

2. Trainerwesen

1) Ausbildungsstufen
a) Der Übungsleiter (ÜL)
b) Der staatlich anerkannte Lehrwart (LW)
c) Der staatlich anerkannte Billard-Trainer (T)

2) Beschreibung, Erläuterung
a) Übungsleiterausbildung:

Die ÜL-Ausbildung ist die erste Grundstufe im
ÖPBV-Trainerwesen. Hier werden Grundstoffe und
eine einfache Trainingsplanung erlernt. Mit dieser
Ausbildung werden die Fähigkeiten und auch die
Berechtigung für Trainings auf Vereinsebene er-
worben.
Anm.: vorwiegend für Anfänger- oder Jugend-
training.

b) Staatliche LW- bzw. Instruktorenausbildung:
Die LW- bzw. Instruktorenausbildung ist die Grund-
stufe der staatlichen Ausbildungen für Betreuer im
Sport. Eine gemeinsame Bezeichnung dieser Aus-
bildungsstufe ist „Instruktoren“. Anm.: Wird der-
zeit noch erarbeitet.
Die Zielgruppe dieser Ausbildungen sind in erster
Linie engagierte Betreuer von Sportgruppen in Ver-
einen (Multiplikatoren), aber auch interessierte
Lehrpersonen, die sich in einer Sportart vertiefte
Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen wollen und
diese auch bereit sind weiterzugeben.
Lehrgänge gibt es für alle anerkannten Fachver-
bände Österreichs, sowie übergreifende allgemei-
ne Lehrgänge für die Dachverbände. Weitere Infos
dazu gibt es auch auf der Homepage der Sport-
akademie www.bafl.at/

c) Staatliche T-Ausbildung:
Die österreichische T-Ausbildung ist eine Berufs-
ausbildung (Bundesgesetzblatt  Nr. 529-228O
181.Stück vom 28.8.1992), in die erst nach Erfül-
lung unterschiedlicher Eignungskriterien bzw. Vor-
bildungen eingetreten werden kann!
Vor Beginn des 1. Semesters haben die Bewerber
den erfolgreichen Abschluss einer LW-Ausbildung
zu dokumentieren, um nach Abschluss des 2. Se-
mesters in das Spezialsemester eintreten zu kön-
nen. Das 3. Semester beschäftigt sich dann mit
den billardspezifischen Themen.
Weitere Infos dazu gibt es auch auf der Homepage
der Sportakademie www.bafl.at/

3) Ausbildungskurse
a) ÜL: Durch den ÖPBV oder Landesverband nach ei-

nem einheitlichen Lehrplan (Umfang und Lehrin-
halt). ÜL-Ausbildungskurse werden je nach Voran-
meldungen bzw. Bedarf (Gruppengröße von ca. 10
bis 25 sinnvoll) vom ÖPBV bzw. Landesverband
durchgeführt. Anm.: Die Ausarbeitung und Fixie-
rung des Lehrplanes erfolgt bis spätestens Ende
2006, wobei hier auf die länderspezifischen Vor-
gaben der Landessportorganisationen Rücksicht
genommen werden wird.

b) LW: Die staatliche Lehrwarteausbildung erfolgt in
Zusammenarbeit mit dem ÖPBV über die Sport-
akademie (BafL = Bundesanstalt für Leibeserzie-
hung). Der Ausbildungskurs muss vom ÖPBV über
die ÖBU bei der BSO angesucht und genehmigt
werden. Für eine positive Entscheidung, müssen
bereits bei Beantragung eines Ausbildungskurses
mindestens 25 Kursteilnehmer bekannt gegeben
werden.

c) T: Die staatlich anerkannte Trainerausbildung er-
folgt in Zusammenarbeit mit dem ÖPBV über die
Sportakademie (BafL = Bundesanstalt für Leibes-
erziehung).
Als ersten Schritt, müssen zukünftige Billard-Trai-
ner die allgemeine Trainerausbildung (1. und 2.
Semester) an einer Sportakademie (Graz/Inns-
bruck/Linz oder Wien) absolvieren. Anschließend
muss der ÖPBV (über BSVÖ) für den billard-
spezifischen Kursteil (= 3. Semester) wiederum
bei der BSO ansuchen. Grundvoraussetzung für
eine positive Entscheidung: Bei Beantragung müs-
sen mindestens 15 Kursteilnehmer bekannt gege-
ben werden können.

4) Zulassungs-/Aufnahmebedingungen
a) ÜL:

• ÖPBV-Lizenz
• Mindestens einjährige Spielpraxis mit gültiger

Spielerlizenz
• Mindestalter 18 Jahre

b) LW:
• ÖPBV-Lizenz
• Die AufnahmebewerberInnen müssen im Jahr der

Abschlussprüfung das 18. Lebensjahr vollenden.
• Vor Beginn der Eignungsprüfung ist dem Kurs-

leiter eine ärztliche Bestätigung vorzulegen. Die
ärztliche Bestätigung darf nicht älter als 6 Mo-
nate sein. Ohne ärztliche Bestätigung ist eine
Kursteilnahme nicht möglich!

• Die AufnahmebewerberInnen müssen sich zu Be-
ginn der Ausbildung einer praktischen Eignungs-
prüfung unterziehen, bei der ihre fachliche Qua-
lifikation festgestellt wird.

c) T:
• ÖPBV-Lizenz
• Mindestens dreijährige Spielpraxis,

Kapitel 4 – Sonstige Regularien
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• Vor Beginn der Eignungsprüfung ist dem Kurs-
leiter eine ärztliche Bestätigung vorzulegen. Die
ärztliche Bestätigung darf nicht älter als 6 Mo-
nate sein. Ohne ärztliche Bestätigung ist eine
Kursteilnahme nicht möglich!

• Vor Beginn des 1. Semesters der österr. Trainer-
ausbildung haben die Bewerber den erfolgreichen
Abschluss einer LW-Ausbildung zu dokumentie-
ren, um nach Abschluss des 2. Semesters in das
Spezialsemester eintreten zu können!

5) Eignungskriterien
a) Eignungskriterien für den ÜL:

• Einjährige Spielpraxis mit gültiger ÖPBV-Spieler-
lizenz,

• Schiedsrichterprüfung,
• Pädagogische Fähigkeiten,
• Mindestalter 18 Jahre.

b) Eignungskriterien für den LW:
Der Aufnahmewerber muss in Theorie und Praxis
folgende Techniken beherrschen:
• Die Grundstoßarten Stoppball, Nachläufer, Rück-

läufer.
• Tangentlinie.
• Effet-, Bandenspiel, Zonen- u. Positionsspiel:
• Der Aufnahmewerber sollte die wichtigsten Ele-

mente der einzelnen Themen erläutert sowie der
Verlauf der Kugeln am Tisch erklären können.
Anm.: Diese Eignungskriterien entsprechen dem
4er Leistungs-Stufentest des Tiroler Billard Ver-
bandes.

• Die ÜL-Ausbildung wird als Eignungsprüfung an-
gerechnet (eine Kopie des Übungsleiter-
zeugnisses ist der Anmeldung beizulegen).

• Nationalkaderspieler bzw. Spieler mit mindestens
vierjähriger Spielpraxis in der Bundesliga (nicht
länger als 2 Jahre zurückliegend), werden ohne
ÜL-Ausbildung zugelassen.

c) Eignungskriterien für den T:
Für die Ausbildung zum Billard-Trainer (3. Seme-
ster) werden keine weiteren Eignungskriterien fest-
gelegt/ vorgeschrieben. Die Qualifikation ist durch
die Ausbildung der Billard-LW bereits gegeben.

6) Kursdauer
a) ÜL: ca. 26 Unterrichtseinheiten in Ausbildungs-

blöcken/Gruppenkursen (Abend- oder Wochenend-
lehrgang) sowie zusätzlich 6 Std. Praktikum. Ge-
samt-Ausbildungsdauer: 32 UE

b) LW: Ca. 150 Unterrichtseinheiten. Die Ausbildungs-
tage werden auf mehrere Kursteile aufgeteilt. Kurs-
lehrgang/Stundentafel lt. Vorgaben Bundesgesetz-
blatt.

c) T: Die Ausbildung zum Trainer umfasst 3 Seme-
ster. Das 1. und 2. Semester beinhaltet die allge-
meine Trainerausbildung; das 3. Semester ist die
billardspezifische Ausbildung. Kurslehrgang/
Stundentafel laut Vorgaben Bundesgesetzblatt.

7) Ausbildungsziel
a) ÜL: Die Poolbillard Grundschule und einfache

Trainingsplanung. Mit dieser Ausbildung werden die

Fähigkeiten und Berechtigungen für Trainings auf
Vereinsebene (vorwiegend Anfänger- oder Jugend-
training) erworben.

b) LW: Das Ausbildungsziel ist die kompetente Pla-
nung, Organisation, Durchführung und Analyse von
Trainingseinheiten mit Nachwuchssportlern einer
Sportart oder mit Breitensportlern sowohl allge-
mein als auch spea. beinhaltet die Ausbildung die
Trainings- und Bewegungslehre, Sportbiologie, Me-
thodik, Sportpsychologie, Organisationslehre um
gehobene Poolbillardpraxis zu erlernen. Mit dieser
Ausbildung sollen die Fähigkeiten und Berechtigung
für Trainings auf Verbandsebene bzw. gehobene
Vereinsebene erworben werden.

c) T: Dieser Lehrgang hat zur Aufgabe, Absolventen
des 1. und 2. Semesters mit den erzieherischen
und fachlichen Aufgaben eines Trainers für Allge-
meine Körperausbildung vertraut zu machen. Trai-
ner im Sinne der Verordnung des Bundesministe-
riums für Unterricht und Kunst ist eine nach den
vorliegenden Bestimmungen ausgebildete Person,
die befähigt ist, im Grundlagen- und Aufbautrai-
ning der Allgemeinen Körperausbildung zu unter-
weisen!
Mit dieser Ausbildung sollen die Fähigkeiten und
Berechtigung für Trainings bis auf Bundesebene er-
worben werden.

8) Kurs-/Ausbildungskosten
a) ÜL: Kosten für die Konzepte und Skripten über-

nimmt der Verein. Der Verein ist berechtigt, mit
dem/der ÜL Trainings – im Gegenwert von bis zu
80 % des geleisteten Betrages – zu vereinbaren.
Zum Beispiel Schnupperkurse, Anfängertraining,
Mithilfe bei Trainings, usw. Eventuell sonstige aus
diesem Titel resultierende Spesen (Fahrt,
Nächtigung, Essen, Getränke) müssen vom Verein
separat bezahlt werden.

b) LW: Kosten für die Konzepte und Skripten über-
nimmt der Landesverband. Der LV ist berechtigt,
mit dem LW Trainings – im Gegenwert von bis zu
80 % des geleisteten Betrages – zu vereinbaren.
Zum Beispiel Schnupperkurse, Training, Mithilfe bei
Kadertrainings, usw. Eventuell sonstige aus die-
sem Titel resultierende Spesen (Fahrt, Nächtigung,
Essen, Getränke) müssen vom LV separat bezahlt
werden.

c) T: Kosten für die Konzepte und Skripten übernimmt
der Landesverband. Der LV ist berechtigt, mit dem
Trainer Trainings – im Gegenwert von bis zu 80 %
des geleisteten Betrages – zu vereinbaren. Zum
Beispiel Schnupperkurse, Training, Mithilfe bei
Kadertrainings, usw. Eventuell sonstige aus die-
sem Titel resultierende Spesen (Fahrt, Nächtigung,
Essen, Getränke) müssen vom LV separat bezahlt
werden.

d) Sonstige Kosten für den Ausbildungsbesuch  (Über-
nächtigung, usw.) tragen die Teilnehmer selbst.
Anm.: Zuschüsse durch die Vereine, LV oder zum
Beispiel durch die Dachverbände ASKÖ, ASVÖ und
UNION sollten (je nach Möglichkeit) bestmöglich
ausgeschöpft werden.
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9) Lehrunterlagen
Eine genaue Auflistung der Lehrinhalte/Themen, mit
Umfang und Inhalt der zu lehrenden Bereiche, sind in
einem Katalog – aufgeteilt auf die jeweiligen Berei-
che (ÜL, LW, DT) – aufgelistet.
Anm.: Diese Unterlagen sollen in enger Zusammen-
arbeit mit dem ÖPBV-Bundestrainer, den Landesver-
bänden bzw. den neuen Billard-Lehrwarten bis späte-
stens Ende 2006 neu erstellt werden, wobei hier be-
sonders auf die jeweiligen Vorgaben der Landes-Sport-
abteilungen (LSO) Rücksicht genommen werden muss.
Als Lehrunterlagen dienen die jeweils zur Verfügung
gestellten Skripten.

10) Beurkundung, Status
a) ÜL: Der Kursabgänger hat den Status eines „Pool-

billard-Übungsleiters“. Dies wird mit einer
Prüfungs-Urkunde sowie einem Eintrag in der
ÖPBV-Lizenz beurkundet.

b) LW + T: Der positive Prüfungsabschluss erbringt
den Status des staatlich anerkannten Billard-
Lehrwartes bzw. Trainers. Dies wird mit einem
staatlich anerkannten Zeugnis von der Sport-
akademie bzw. BafL (Bundesanstalt für Leibeser-
ziehung) sowie einem Eintrag in der ÖPBV-Lizenz
beurkundet.

c) Um für die ÜL/LW/T die besuchten Weiterbildungs-
kurse zu dokumentieren (um z.B. für ein bestimm-
tes Trainer-Engagement seine Qualifikation zu un-
terstreichen), wird ein Trainerausweis geführt, in-
dem diese Daten fortlaufend erfasst werden.

11) Berechtigungsumfang
Dieser Punkt wird im Laufe des Ausbildungsstandes
stufenweise angepasst. Derzeit gelten folgende Emp-
fehlungen, wobei es natürlich den Vereinen oder Ver-
bänden (mit Ausnahme des Landesverbandstrainers)
selbst obliegt, welche Trainer mit welcher Qualifikati-
on in den jeweiligen Bereichen eingesetzt werden.
a) ÜL: Vorwiegend Abhaltung von Kursen/Trainings

auf Vereinsebene. Trainings für Anfänger und mä-
ßig Fortgeschrittene oder Unterstützung z.B. als
Co-Trainer des Landesverbandstrainers bis maxi-
mal Landesliga-Niveau.

b) LW: Abhaltung von Kursen/Trainings jedes Niveaus
bis zur Bundesliga; Landesverbandstrainer oder
auch Co-Trainer für die ÖPBV-Kadertrainings.

c) T: Abhaltung von Kursen jedes Niveaus bis zur Bun-
desliga; ÖPBV-Bundestrainer.

12) Rechte
a) Jeder ÜL/LW/T hat das Recht auf angemessenes

Entgelt für seine Tätigkeit.
b) Die Vereine und LV sind im eigenen Interesse dazu

angehalten, nur ausgebildete Übungsleiter/LW/
Trainer zu engagieren.

c) Lehrwarte und Trainer haben freien Zutritt zu allen
Veranstaltungen des ÖPBV und seiner LV bzw. Ver-
eine. Auf Verlangen muss die Lizenz oder der
Trainerausweis vorgelegt werden.

13) Pflichten
a) ÜL/LW und T müssen in ihrem Verhalten bei ihrer

Tätigkeit und im Sportbetrieb stets sportliches Vor-
bild sein.

b) LW/T sollen regelmäßig (spätestens nach einem
Saisonjahr) dem ÖPBV-Trainerreferenten das
Trainerformular zukommen lassen. Dieses beinhal-
tet einen Tätigkeitsbericht sowie Wünsche und An-
regungen. Diese Daten sollen insbesondere als
Grundlage für eine weitere positive Entwicklung
im Trainerwesen des ÖPBV sein. Ebenfalls kann man
mit diesen angegebenen Daten, bei den regelmä-
ßig geplanten Trainer-Tagungen oder Weiterbil-
dungskurse, auf die Anregungen der ÜL/LW/T ein-
gehen und dahingehend besser planen.

c) Regelmäßiger Besuch der Trainertagungen (siehe
Gültigkeitsdauer)

14) Gültigkeitsdauer
a) ÜL: Grundsätzlich unbegrenzt. Der Besuch eines

Fortbildungsseminars (4–6 Stunden) kann jedoch
vorgeschrieben werden.

b) LW: Die Gültigkeitsdauer eines staatlich anerkann-
ten Billard-LW ist unbegrenzt. Um jedoch die, vom
ÖPBV festgesetzten Rechte in Anspruch zu neh-
men, muss zumindest jedes 2. Fortbildungssemi-
nar bzw. Trainertagung besucht werden. Geplant
sind die Trainertagungen in einem 1- oder 2-Jahres-
rhythmus. Die Kosten vom Fortbildungsseminar
von amtierenden ÖPBV-Trainern (auch Co-Trainer)
übernimmt der ÖPBV, für amtierende LV-Trainer der
jeweilige Landesverband, für amtierende Vereins-
trainer der jeweilige Verein.

15) Entgelt, Honorar
Siehe bei Gebühren- und Spesenordnung.

3. Normenkatalog

1) Der Tisch
a) Die Höhe (Spielfläche) muss mindestens 750 mm

bzw. darf höchstens 850 mm betragen.
b) Die Spielfläche ist eine Schieferplatte, völlig plan,

mit dem Unterbau durch Schrauben fest verbun-
den. Die Schieferplatte muss mindestens 25 mm
dick sein.
Maße:
8-Fuß: 1120 x 2240 mm
9-Fuß: 1270 x 2540 mm
Dazwischenliegende Größen im Verhältnis 1:2
(Breite : Länge)

c) Das Tuch muss in der Qualität und dem Lauf bzw.
Spieleigenschaften dem geforderten Standard (=
Simonis 760 oder Simonis 860) entsprechen. Es
muss so straff gespannt sein, dass sich keine Fal-
ten bilden.

d) Der Bandenspiegel muss mind. 100 mm breit sein.
Darauf müssen 18 Markierungen in gleich großen
Abständen zueinander angebracht sein.

e) Die Bandenhöhe (der Bandenspitze) muss 36,5 mm
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betragen, +/– 1 mm und jedenfalls so beschaffen
sein, dass die Bälle nach dem Abprall von der Ban-
de nicht springen.

f) Die Auffangtaschen dürfen an der Innenseite nur
geringfügig elastisch (nicht Bandengummi) sein
und müssen zum Spielfeld eine Schräge von 10
Grad aufweisen.
aa) Ecktaschen:

Abmessung innen: 105–115 mm
Abmessung außen: 125–135 mm
Tiefe (Lochrand-Bandenkante): 35–40 mm
Der Einfallswinkel 20°

bb)Mitteltaschen:
Abmessung innen: 110–120 mm
Abmessung außen: 135–145 mm
Tiefe (Lochrand–Bandenkante): 5–10 mm

2) Die Bälle
a) Material Phenolharz
b) Gewicht 165 Gramm
c) Durchmesser 57 mm
d) 1 Ball weiß, 7 vollfarbige (Nr. 1–7) und 7 halfärbige

(Nr. 9–15) und 1 Ball schwarz (Nr. 8).

3) Die Beleuchtung
a) Die Ausleuchtung muss (unmittelbar über der Spiel-

fläche) zumindest 500 Lux betragen; bei den
Ecklöchern zumindest 250.

b) Beleuchtungskörper dürfen nicht niedriger als 70
cm oberhalb der Spielfläche angebracht sein.

4) Die Hilfsbrücke
Je Billardtisch müssen Hilfsbrücken mit mindestens
drei Führungskerben vorhanden sein und zwar:
• eine „normale“ mit einer Kerbenhöhe zwischen 45

und 55 mm
• eine „hohe“ mit einer Kerbenhöhe zwischen 75 und

90 mm.

5) Das Queue
Ein Queue, muss wie folgt beschaffen sein:
a) Länge: Minimum 101,6 cm kein Maximum.
b) Gewicht: Kein Minimum maximal 700 Gramm.
c) Durchmesser der Spitze: Kein Minimum maximal

14 mm.
d) Die Queuespitze darf nicht aus einem Material sein,

durch das der angespielte Ball geritzt, geschrammt
oder beschädigt werden kann.

e) Die Queuespitze, mit der der Spielball gespielt wird,
muss aus besonders präpariertem Leder, aus Fa-
ser/Fiberglas oder sonst einem biegsamen Mate-
rial bestehen.

f) Die Ferrule darf, wenn sie aus Metall besteht, nicht
länger sein als 2,54 cm.
Anm.: Die WPA kennt nur eine allgemeine Defini-
tion für alle Queues und keine speziellen Spezifi-
kationen für jene mit denen nur/auch gejumpt, nur/
auch gebreakt oder nur/auch gespielt wird.

6) Die Freiräume
Nachfolgend die Abmessungen, gemessen jeweils vom
Tischrand:
a) Abstand zu Wänden, Einrichtungsgegenständen u.

dgl. die höher als die Oberkante des Tisches sind:
mindestens 150 cm – erwünscht sind 170 cm

b) Abstand zum nächsten Billardtisch oder einem Ein-
richtungsgegenstand der niedriger als die Ober-
kante des Billardtisches ist: mindestens 125 cm –
erwünscht sind 150 cm

c) Abstand zu Sitzgelegenheiten: mindestens 110 cm
– erwünscht sind 130 cm.

4. Begriffe und sonstige Regelungen

1) Zeitlimit (Time-Limit)
Es ist folgende EPBF-Regel anzuwenden:
a) Ob für eine Partie ein Time-Limit (immer für beide

Spieler) verhängt wird, entscheidet die Turnier-
leitung. Dies ist grundsätzlich dann der Fall, wenn
in einer Partie nach der Hälfte der angesetzten Zeit
weniger als die Hälfte der möglichen Games/Punkte
ausgespielt sind.

b) Die Zeit pro Stoß beträgt 35 Sekunden. Hat der
Spieler innerhalb dieser Zeit seinen Stoß nicht aus-
geführt, hat der Schiri/Zeitnehmer auf „Foul“ zu
entscheiden.

c) Pro Game im 8er bzw. 9erBall und einer Auflage
(Dreieck) im 14/1 kann der Spieler 1 Mal eine Ver-
längerung des Zeitlimits in Anspruch nehmen.
Durch die deutlich hörbare Ansage „Overtime“ ver-
längert sich die betreffende Aufnahme um 30 Se-
kunden

2) Time-Out
Es ist folgende EPBF-Regel anzuwenden:
a) Ob es ein Time-Out gibt, entscheidet die WKL (sie

kann es auch jederzeit wieder aufheben).
b) Wird mit Time-Out gespielt, gilt:

aa) Jeder Spieler hat die Möglichkeit (nur bei eige-
ner Aufnahme!) 1 x pro Partie eine Pause von
5 Minuten zu konsumieren.

bb) Der gegnerische Spieler hat während dieser
Zeit im Wettkampfbereich zu verbleiben (oder
ebenfalls sein Time-Out zu nehmen).

cc) Während des Time-Out ist es verboten zu rau-
chen und/oder Alkohol zu konsumieren. Jede
Form unsportlichen Verhaltens ist auch wäh-
rend dem Time-Out verboten.

c) Wird ohne Time-Out gespielt, gilt:
aa) Ein Toiletten-Gang ist für den Spieler möglich,

für den neu aufgebaut wird (wenn ohne Schiri
gespielt wird) bzw. für den, der sitzt und nicht
zum Anstoß berechtigt ist.

bb) Während dieser Toiletten-Pause ist es dem
Spieler nicht erlaubt zu rauchen oder Alkohol
zu konsumieren. Verstöße dagegen werden als
unsportliches Verhalten gewertet und bestraft:
im 8er/9er-Ball mit Gameverlust (1-Game-
Strafe = 1 Game plus für den Gegner) bzw. im
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14/1 mit einem 15-Punkte Abzug und neuer
Eröffnungs-Anstoß).

3) Regelung für „WC-Gang“
a) Diese Regelung gilt in allen Bewerben, in denen es

kein Time-Out gibt.
b) Jeder Spieler hat 1 mal pro Match die Mög-

lichkeit aufs WC zu gehen (bei eigener Auf-
nahme oder Aufbau der Bälle). Der Gegner
kann mitgehen und er behält trotzdem das
Recht auf “seinen” WC-Gang

4) Kitchen-Rule
a) Beim Break müssen mindestens 3 farbige Bälle die

Kopflinie erreichen (Ballmittelpunkt zumindest auf
der Kopflinie). Fällt ein Ball müssen nur noch 2
Bälle die Kopflinie erreichen, usw. Bei 3 versenk-
ten Bälle gilt die Kitchen Rule als erfüllt.

b) Bei Nichterfüllung dieser Bedingungen kommt der
Gegner an den Tisch (kein Foul) und er kann ...
1) die Lage übernehmen
2) ein Push Out spielen
3) die Lage dem breakenden Spieler zurück ge-
ben.

c) Wird beim Break die 9 versenkt, jedoch die Kitchen
Rule nicht erfüllt, wird die 9 wieder aufgebaut und
der Gegner übernimmt das Spiel.

5) Magic Ball-Rack
a) Wenn einer der beiden Spieler es wünscht,

ist das MBR nach dem Break zu entfernen.
Dies hat erfolgen, sobald dies ohne Probleme
möglich ist.

b) Vorzunehmen ist das vom Schiedsrichter bzw.
dem nicht aufnahmeberechtigten Spieler.
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Kapitel 5 – Gebühren- und Rechtsmittelordnung

1. Gebühren, Spesen, Förderungen

Gebühren und Nenngelder werden dem zuständigen
LV vorgeschrieben.

1) Lizenz für eine Saison
Erwachsene ................................................ 30,–

15,- an den ÖPBV und 15,- an den LV
Jugendliche .................................................. 8,–

zur Gänze an den LV

2) Nenngelder
Je Teilnehmer und Disziplin:
ÖM – Damen, Herren, Senioren .................... 45,–
ÖM – Jugend ............................................ keines
Jugend-Bundesländercup ........................... keines
Ö-Cup (je Team) ......................................... 40,–
Bundesliga (je Team)..................................150,–
Grand-Prix (Allg.Klasse) ............................... 40,–
Grand-Prix Damen ...................................... 20,–
Grand-Prix Senioren .................................... 20,–
Grand-Prix Jugend ...................................... 10,–

3) Abgaben für Open-Turniere
Nationales Turnier – ohne RL-Punkte ............... 0,–
Nationales Turnier – mit RL-Punkten ............... 50,–
Internationales Turnier – ohne RL-Punkte ........ 50,–
Internationales Turnier – mit RL-Punkten ...... 100,–

4) Honorare (je Stunde)
Trainer* ................................... mind. 15 bis 25,–
Lehrwart* ................................ mind. 12 bis 20,–
Übungsleiter* ........................... mind. 8 bis 15,–
* Diese Sätze werden nur empfohlen. Aber diese Min-

destsätze sollten wenn möglich eingehalten werden.
Die Höhe der Honorare ist abhängig davon ob es
sich um Anfängertraining, Schnupperkurse, Jugend-
Vereinstraining, LL oder BL oder div. Landes-
verbandstrainings handelt.

5) Rechtsmittelgebühren
Einspruch gegen die ÖRL .............................. 10,–
Protest an den Oberschiedsrichter .................. 15,–
Einspruch an die WKL bzw. Protest ................. 40,–
Einspruch beim BL-Referenten ..................... 100,–
Berufung an den Berufungssenat ................. 200,–
Einspruch an den Bundestag........................ 300,–
a) Die Rechtsmittelgebühr wird in dem Ausmaß rück-

erstattet, in dem dem Begehren des Einbringen-
den Rechnung getragen wurde. Die Festlegung der
Höhe erfolgt durch die mit der Entscheidung
befasste Instanz und ist im jeweiligen Bescheid
festzuhalten.

b) Hier nicht angeführte Gebühren werden vom Prä-
sidium festgelegt.

6) Förderungen
a) Jugend-ÖM:

Der ÖPBV bezahlt jedem LV einen Kostenzuschuss
für die Nächtigung/Frühstück - u.zw. für alle Ju-
gendlichen und pro 5 Jugendlichen 1 Betreuer
(max. 3); pro Person € 100,– (4 X 25,–).

b) Jugend-Liga:
Der LV, in dem eine Jugend-Liga mit zumindest 5
Mannschaften gespielt wird, erhält pro Saison eine
Förderung von € 400,–.

c) Ausrichter von ÖPBV-Bewerben:
Die Zuschüsse für die Ausrichtung von ÖMs
und Ö-Cup sind in den jeweiligen Vereinba-
rung* ÖPBV+Ausrichter festgehalten.
* früher Maßnahmenkatalog.

2. Disziplinar-/Rechtsmittelordnung

1) Zuständigkeit, Geltungsbereich
a) Der LV ist bei Vergehen in seinem LV zuständig.

Anm.: Bei seinen regionalen Bewerben. Der ÖPBV
bei Vergehen bei nationalen und internationalen
Bewerben.

b) Der LV kann nur Sperren für LV-Bewerbe ausspre-
chen; der ÖPBV hingegen für alle nationalen und
internationalen Bewerbe.
Der LV kann jedoch beim ÖPBV die Ausdehnung
einer Sperre auf nationale/internationale Bewerbe
beantragen.

c) LV können eine ÖPBV-Strafe (falls diese nur für
nationale Bewerbe ausgesprochen wurde) auch auf
LV-Bewerbe ausdehnen. In solchen Fällen sind sie
verpflichtet auch das Strafausmaß zu übernehmen.

d) Grundsätzlich gilt, dass ein Spieler für ein und das-
selbe Vergehen nur einmal bestraft werden kann.
Anm.: Ein LV kann nicht jemanden zusätzlich stra-
fen, wenn dieser bereits vom ÖPBV eine Strafe er-
halten hat bzw. umgekehrt.

2) Grundsätzliches
a) Strafen sind ein Gegenmotiv gegen den oft allzu

wachen Wunsch, sich über Vorschriften hinwegzu-
setzen. Die eigentliche Wirkung der Strafe soll die
sein, dass der Straffall gar nicht eintritt. Damit Stra-
fen ihre abschreckende Wirkung auch erfüllen,
müssen sie auch schmerzlich genug sein. Die Strafe
muss also zumindest so große Nachteile mit sich
bringen, dass die Vorteile einer Regelwidrigkeit
mehr als aufgehoben werden.

b) Sperren werden grundsätzlich nur gegen Perso-
nen ausgesprochen.
Ausnahme: Bei Nichtbezahlung von Geldbußen,
verbandsschädigendem Verhalten u. ä. Vergehen
kann auch die Sperre eines Vereines/Verbandes
erfolgen.

c) Geldbußen werden grundsätzlich gegen Verbän-
de/ Vereine ausgesprochen. Verbände bzw. Verei-
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ne haften für die allfällig von ihren Mitgliedern ver-
schuldeten Strafen.
aa) Wenn ein Spieler der eine Geldstrafe persön-

lich und direkt verschuldet hat, nicht mehr wei-
terspielt, so kann der betroffene Verband/Ver-
ein den Antrag stellen, dass dieser Spieler
selbst für die Bezahlung dieser Geldstrafe haf-
tet. Dieser Antrag muss schriftlich erfolgen.

bb) Es hat zur Folge, dass der betreffende Spieler
bis zur Bezahlung der Geldbuße gesperrt wird.
Die Sperre wird nach Bezahlung dieser Geld-
strafe mittels schriftlichem Bescheid aufgeho-
ben.

3) Nichtbezahlung von Geldstrafen
a) Mahnung: Wird eine Geldstrafe nicht innerhalb der

vorgegebenen Frist bezahlt, dann wird sie noch-
mals eingemahnt.

b) Letzte Mahnung: Wird auch diese Strafe nicht in-
nerhalb der dafür eingeräumten Frist bezahlt, so
erfolgt die letzte Mahnung per eMail oder Fax mit
Versandbestätigung.

c) Sperre: Bleibt die Strafe auch dann noch unbe-
zahlt, so werden für diesen Verein ab nächstfol-
genden 1. Juli keine Lizenzen ausgestellt und/oder
verlängert. Diese Maßnahme bleibt bis zur voll-
ständigen Bezahlung aufrecht.

4) Wiederholte Vergehen
a) Wird jemand innerhalb von 12 Monaten mehr als

ein Mal straffällig, so ist dies als Wiederholungsfall
anzusehen. Dabei ist es unerheblich, ob dasselbe,
nur ein ähnliches oder ein gänzlich anderer Verstoss
gegen das Reglement vorliegt.

b) In solchen Fällen wird das Strafausmaß ...
aa) beim 2. Vergehen verdoppelt.
bb) beim 3. Vergehen neuerlich verdoppelt und

zusätzlich eine Sperre des Spielers für 4 Wo-
chen ausgesprochen.

c) Bei jedem weitern Vergehen gibt es eine unbe-
dingte Sperre von 2 bis 12 Monaten.

d) Sonderregelung bei Mannschaftsvergehen:
Es wird jeweils das Strafausmaß verdoppelt; Sper-
ren gibt es keine.
Anm.: Mannschaftsvergehen sind z.B.: fehlerhaf-
te oder zu spät erfolgte Ergebnisübermittlung.

5) Disziplinarverfahren, Rechtsmittel
Grundsatz, der für alle nachfolgend beschriebenen
Rechtsmittel und Instanzen gilt:
Bei Fristversäumnis und/oder nicht erlegter Rechts-
mittelgebühr gilt eine Eingabe als nicht eingebracht
und dies führt überdies zum Verlust aller weiteren
Rechtsmittel.
1. Instanz: Der Disziplinarreferent
a) Von ihm wird bei Anzeigen und sonst bekannt ge-

wordenen Vorfällen/Vergehen sowie Protesten eine
Strafandrohung ausgesprochen. In dieser muss
aufgeführt sein, welche Vergehen dem Beschul-
digten zur Last gelegt werden (wann, wo, was).
Nicht angeführt sein muss, gegen welche Punkte

des Reglements verstoßen wurde.
b) Wenn der Betroffene der Auffassung ist, dass er

das ihm zur Last gelegte Vergehen nicht oder nicht
so wie beschrieben begangen hat, kann er binnen
einer Frist von 14 Tagen (ab Benachrichtigung =
Versanddatum eMail) schriftlich an den Disziplinar-
referenten Stellung dazu nehmen. Macht er dies
nicht, so gilt dies als Schuldanerkenntnis und die
Androhung wird als Bescheid wirksam.

c) Erfolgt eine schriftliche Stellungnahme (dieser sind
alle seinem Standpunkt dienlichen Unterlagen z.B.
schriftliche Ausfertigungen von Zeugenaussagen,
beizulegen), dann wird das ordentliche Verfahren
eingeleitet; d.h. der in 1.Instanz Zuständige prüft
den Fall nochmals und entscheidet mittels Straf-
bescheid.

d) Gegen diesen Strafbescheid kann binnen 14 Ta-
gen (ab Benachrichtigung = Versanddatum eMail)
das Rechtsmittel der Berufung an den Berufungs-
senat eingebracht werden. Gleichzeitig ist die da-
für vorgesehene Gebühr auf das Konto des ÖPBV
einzuzahlen. Das “Begehren” der Berufung (was
wird gefordert) ist genau zu formulieren.

2. Instanz: Der Berufungssenat
a) Wird eine Berufung eingebracht, dann ist der

Berufungssenat damit befasst und entscheidet auf-
grund der Darstellungen bzw. vorliegenden Beweise
mittels „Berufungsbescheid“.

b) Entscheidungen des Berufungssenates betreffen
nur den jeweiligen Einzelfall und haben keinerlei
Präjudiz für zukünftige Entscheidungen in gleichen
oder ähnlichen Fällen.

c) Der Berufungssenat besteht aus 3 Mitgliedern und
zwar dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter und
einem Beisitzer.
aa) Sie werden vom ÖPBV-Präsidium eingesetzt,

dürfen diesem aber nicht angehören.
bb) Ihre Funktionsperiode ist dieselbe, wie jene des

Präsidiums und beginnt mit der Einsetzung bei
der konstituierenden Präsidiumssitzung.

cc) Bei Verhinderung von einem Mitglied, kann der
Vorsitzende beim ÖPBV-Präsidium die Benen-
nung von provisorischen Ersatzmitgliedern
beantragen. Diese scheiden nach Entscheid des
betreffenden Falles wiederaus.

dd) Beschlüsse werden mit einfacher Stimmen-
mehrheit gefasst; eine Stimmenthaltung ist
nicht möglich. Bei Stimmengleichheit wird die
Ansicht des Vorsitzenden zum Beschluss erho-
ben.

3. Instanz: Das ÖPBV-Präsidium
a) Gegen einen Bescheid des Berufungssenates kann

binnen 14 Tagen ab Zustellung die Beschwerde an
das Präsidium eingebracht werden. Gleichzeitig ist
die dafür vorgesehene Gebühr auf das Konto des
ÖPBV zu entrichten. Die Kopie des Einzahlungs-
beleges ist beizulegen.

b) Wird eine solche Beschwerde erhoben, dann ist das
ÖPBV-Präsidium mit dem Fall befasst und entschei-
det aufgrund der vorliegenden Darstellungen in
letzter Instanz.
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c) Präsidiumsmitglieder, die in einer der beiden er-
sten Instanzen an Beschlüssen mitgewirkt haben,
sind nicht stimmberechtigt.

d) Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehr-
heit gefasst; Stimmenthaltungen sind nicht mög-
lich; bei Stimmengleichheit wird die Ansicht des
Vorsitzenden zum Beschluss erhoben.

6) Aufhebung einer Entscheidung
a) Ist das Präsidium der Auffassung, dass eine Ent-

scheidung der 1. oder 2. Instanz nicht dem Regle-
ment entspricht bzw. nicht der sinngemäßen In-
terpretation desselben, dann kann es den Entscheid
aufheben und an die betreffende Instanz (mit ent-
sprechenden Hinweisen) zurückweisen.

b) In diesem Fall muss dort das Verfahren von dieser
Instanz nochmals durchgeführt werden.

7) Gnadengesuch
a) Ein solches ist schriftlich an das Präsidium zu rich-

ten.
b) Betrifft es eine Sperre, so ist dies frühestens nach

Ablauf der Hälfte derselben möglich.

8) Passive Täterschaft
a) Bei allen Vergehen gilt grundsätzlich, dass sich nicht

nur der eigentliche Täter schuldig macht, sondern
auch jener Verantwortliche, der der ihm durch das
Reglement übertragenen Verpflichtung zur Kontrol-
le und Meldung von Verstößen nicht nachgekom-
men ist.

b) In diesen Fällen wird der passive Täter ebenfalls,
aber in geringerem Ausmaß (etwa die Hälfte) be-
straft.

3. Strafenkatalog

Straffälle, die in diesem Katalog nicht enthalten sind
(kein Reglement kann vollständig sein), werden mög-
lichst sinnvoll an diesem Katalog orientiert behandelt;
d.h. man überlegt, wie der betreffende Fall berück-
sichtigt worden wäre, wenn bei der Erstellung des Reg-
lements dieser schon bekannt gewesen wäre.

Unerlaubte, anstößige oder ohne Genehmigung
erfolgte Werbung u.ä.
• Verwarnung
• Geldbußen von 75,– bis 750,–
• Sperre des Verantwortlichen bis zu 24 Monate

Spielen ohne Lizenz, Einsatz eines unberechtig-
ten Spielers
• Verwarnung
• Geldbußen von 75,– bis 750,–
• Sperre des Spielers bzw. des dafür verantwortlichen

Funktionärs bis zu 12 Monaten.
Verbindliche Strafsätze im Detail:
• Lizenz vergessen, verloren = 5,–
• Spielen ohne gültige Lizenz = 25,– bis 75,–
• Einsatz eines unberechtigten Spielers in einem

Mannschaftsbewerb = Geldbuße von 75,– plus Straf-
beglaubigung des gesamten Matches.

Unberechtigter Spieler ist gegeben, wenn ...
... ein Spieler eingesetzt wird, der nur für einen ande-

ren Verein spielberechtigt ist.
... ein Spieler eingesetzt wird, der als Stammspieler

nur für eine andere Mannschaft spielberechtigt ist.
... ein Spieler eingesetzt wird, der nicht ordnungsge-

mäß gemeldet ist bzw. keine gültige Lizenz be-
sitzt.

... ein gesperrter Spieler eingesetzt wird.

... ein Spieler in derselben Runde zum 2. Mal einge-
setzt wird.

... ein Spieler ein anderes Spiel bestreitet, als im
Matchprotokoll eingetragen.

Anm.: Diese Auflistung ist nicht vollständig!

Verspätete Meldung, Nichteinhaltung von vor-
gegebenen Terminen, Vergehen und/oder Ver-
säumnisse die organisatorische Abläufe behin-
dern
• Verwarnung
• Geldbußen von 15,– bis 350,–
Verbindliche Strafsätze im Detail:
• BL Ergebniseingabe = je Tag 15,– (max.75,–)
• BL Spielprotokoll verspätete Einsendung = 20,–
• Turnierbericht verspätete Einsendung = 20,–
• Fehlende oder falsche Kontaktdaten und/oder Zu-

stelladressen (eMail, Tel.Nr.) bei LV oder Vereinen
oder Spielern = 20,–

Ausrichtung oder Teilnahme an einer Veranstal-
tung ohne die vorgeschriebene Genehmigung
• Verwarnung
• Geldbußen von 15,– bis 375,–
• Sperre des Spielers bzw. des dafür verantwortlichen

Funktionärs.
Verbindliche Strafsätze im Detail:
• BL-Spielverlegung (örtlich oder zeitlich) ohne Ge-

nehmigung = Strafbeglaubigung gegen beide Teams
plus je 75,–

Bekleidungsvergehen
• Verwarnung
• Geldbußen von 8,– bis 75,–
Verbindliche Strafsätze im Detail:
• Fehlendes Vereins/Verbandsabzeichen = 8,–
• Keine dem Reglement entsprechende Hose oder

Schuhe = 15,– bis 40,–
• Spielen mit Stirnband, Walkman, ohne Schuhe u.ä.

= 15,– je Verstoß
• Uneinheitliche Mannschaftsdress = 15,– pro Spieler

Verhalten, das dem Ansehen/Ruf des Pool-
Billardsportes und/oder dem ÖPBV Schaden zu-
zufügen kann
• Geldbußen von 15,– bis 750,–
• Sperre bis Lizenzentzug des betreffenden Spielers

bzw. für Funktionäre Funktionsverbot bis hin bis zum
Ausschluss
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Rauchen, Alkoholkonsum
• Verwarnung
• Geldbußen von 8,– bis 150,–
Verbindliche Strafsätze im Detail:
• Rauchen/Alkoholkonsum
   > im Wettkampfbereich = 15,–
   > während des Matches = 40,–
• Alkoholkonsum in der BL:

> Während des Matches: Streichung aller gewon-
nenen Partien und Geldstrafe von 75,– bis 100,–

> Im Spieldress: Geldstrafe von 15,– bis 75,–
• Alkoholkonsum bei der ÖM:

> Während des eigenen Spieles: Disqualifikation im
betreffenden Einzelbewerb und Geldstrafe von
75,– bis 100,–

> Im Spieldress: Geldstrafe von 15,– bis 75,–

Unsportliches Verhalten und/oder Tätlichkeit ge-
genüber dem Gegner/Offiziellen/Zusehern; Stö-
rung des Spielbetriebes
• Geldbußen von 8,– bis 750,–
• Sperre des Spielers bzw. dafür verantwortlichen

Funktionärs bis zum Ausschluss

Anweisungen von weisungsberechtigten Perso-
nen nicht befolgt
• Verwarnung
• Geldbußen von 8,– bis 225,–

Normen, Materialvorgaben u.ä. nicht eingehal-
ten und/oder nicht in Ordnung; Verwendung von
nicht genehmigtem und/oder verbotenem Ma-
terial u. ä.:
• Verwarnung
• Geldbußen von 8,– bis 225,–
Verbindliche Strafsätze im Detail:
• Verwendung eines nicht erlaubtem Queue = wenn

ein Spieler ein nicht den Regeln entsprechendes
Queue (siehe Normenkatalog) verwendet und der
Gegner dagegen protestiert = Matchverlust.
Anm.: Der Protest dagegen bzw. der Wunsch auf
Überprüfung des Gerätes kann vom Gegner bis zum
Handschlag am Ende des Matches beim Schieds-
richter oder der Turnierleitung eingebracht werden.

Nichterbringung von Vorgaben für die BL
Verbindliche Strafsätze im Detail:
• Pflichjugendlichen-Regelung = Geldbuße von 10,–

pro fehlendem Einsatz.
• Matchkontrolle durch die LV = Geldbuße von 20,–

pro nicht erfolgter Kontrolle.

Nichtantreten, Abtreten von einem Wettkampf;
Mit-/Verschulden an einem Spielabbruch u. ä.
• Geldbußen von 15,– bis 375,–
• Sperre des Spielers für bestimmte Bewerbe
• Mannschaft 75,– bis 300,–
• Einzel = 25,– bis 75,– + Sperre für bestimmte Be-

werbe (1 bis 12 Monate)
Verbindliche Strafsätze Bundesliga:
• Zurückziehen einer Mannschaft vor der Auslosung

= 500,–
• Zurückziehen einer Mannschaft nach der Auslosung

= 1.000,– + Verlust des Aufstiegsrechtes in die BL
für die nächsten zwei Saisonen.

• 1. Nichtantreten zu einem Match = 375,– + 0:8
Strafbeglaubigung + Sperre der Mannschaft
und aller Stammspieler für den nächsten Ö-
Cup.

• 2. Nichtantreten zu einem Match = 500,– + Dis-
qualifikation; die Mannschaft wird aus der Wertung
genommen, alle Matches (Anm.: gespielte und nicht
gespielte) werden mit 0:0 gewertet.

Verbindliche Strafsätze Ö-Cup:
• Abmeldung 1 bis 4 Tage vor dem Cup = 50,–
• Abmeldung am 1. Cup-Tag oder Nichtantreten =

150,– plus Sperre der Mannschaft und aller Spieler
dieser Mannschaft für den nächsten Ö-Cup.

• ÖM in der Hauptrunde = Disqualifikation
• ÖM in der Hoffnungsrunde = Disqualifikation + Sper-

re für die nächsten 3 RL-Einzelbewerbe
• GP = 40,–

Falsche Zeugenaussage und/od. Stellungnahme
• Geldbußen von 15,– bis 150,–
• Sperre des Spielers/Funktionärs für 1 - 24 Monate

Fälschung von Daten, Ergebnissen u.ä.
• Geldbußen von 75,– bis 750,–
• Sperre des Verantwortlichen für bis zu 24 Monate


